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Durchführungsbericht 2017 

 

1 ANGABEN ZUM JÄHRLICHEN DURCHFÜHRUNGSBERICHT 

 

CCI-Nr. 2014 DE 16RF OP 014 

Titel 
Operationelles Programm des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in 
Schleswig-Holstein 2014-2020 

Version  

Berichtsjahr 2016 

Datum der Genehmigung des Berichts 
durch den Begleitausschuss 

 

 

 

2 ÜBERBLICK ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG DES OPERATIONELLEN 

PROGRAMMS 

In der Förderperiode von 2014-2020 stehen für das OP EFRE in Schleswig-Holstein EFRE-
Mittel in Höhe von rund 271 Mio. € zur Verfügung. Inklusive der öffentlichen und privaten Ko-
finanzierungsmittel wird von einem Investitionsvolumen von etwa 654 Mio. € für eine auf 
Wachstum und Beschäftigung ausgerichtete Entwicklung in Schleswig-Holstein ausgegan-
gen. Die übergeordnete Zielsetzung der schleswig-holsteinischen EFRE-Strategie ist es, 
durch den Aufbau eines innovationsfördernden Umfelds ein nachhaltiges wirtschaftliches 
Wachstum, attraktive Arbeitsplätze und eine umweltgerechte Entwicklung des Landes zu er-
reichen. Getragen wird dieses Ziel von dem Leitbild, dass Innovation, Ökonomie, Ökologie 
und soziale Gerechtigkeit in Schleswig-Holstein im Einklang stehen. 

Vor diesem Hintergrund konzentriert sich das OP EFRE für Schleswig-Holstein in der För-
derperiode 2014-2020 auf vier thematische Ziele der Europäischen Struktur- und Investiti-
onsfonds (ESI-Fonds) gemäß Art. 9 der VO 1303/2013, die im Einklang mit der Partner-
schaftsvereinbarung für Deutschland adressiert werden: 

 Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation, 

 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), 

 Förderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO2-Emissionen in allen Bran-
chen der Wirtschaft, 
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 Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Förderung der Ressourceneffizienz. 

Das OP EFRE besteht aus vier inhaltlichen Prioritätsachsen mit denen jeweils ein themati-
sches Ziel angesprochen wird. Die vier Prioritätsachsen werden durch die Technische Hilfe 
ergänzt. Weitere Informationen zum EFRE sind auf der Internetsseite des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie eingestellt: http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/efre_inSH_2014_2020.html. 

Die zentralen Entwicklungen im Hinblick auf die Umsetzung des schleswig-holsteinischen 
EFRE-Programms seit seiner Genehmigung im September 2014 bis Ende 2016 lassen sich 
wie folgt zusammenfassen (Datenstand: 31.12.2016): 

- Insgesamt wurden auf Programmebene Projekte mit förderfähigen Gesamtkosten in 
Höhe von bislang 126,040 Mio. € bewilligt. Damit wurden in den ersten drei Pro-
grammjahren 19,3% des geplanten gesamten Finanzierungsrahmens gebunden (im 
Folgenden wird der Anteil der förderfähigen Kosten für ausgewählte Projekte an den 
insgesamt geplanten Programmmitteln auch als Bewilligungsquote bezeichnet). Die 
Höhe der förderfähigen Gesamtkosten, die von den Begünstigten bislang in Rech-
nung gestellt und bei der Verwaltungsbehörde geltend gemacht wurden, liegt mit 
37,193 Mio. € deutlich niedriger. Der Anteil der bisher geltend gemachten förderfähi-
gen Kosten an insgesamt geplanten Finanzmitteln des Programms liegt bei 5,7% (im 
Folgenden wird der Anteil der förderfähigen Kosten, der von den Begünstigten für 
ausgewählte Projekte bei der Verwaltungsbehörde als Ausgabe zur Kostenerstat-
tung geltend gemacht wurde, an den insgesamt geplanten Programmmitteln auch 
als Auszahlungsquote bezeichnet). 

- Mit Bezug auf die vier inhaltlichen Prioritätsachsen zeigen sich Unterschiede im 
Stand der Programmumsetzung: In der Prioritätsachse 1 wurden bislang 36 Projekte 
für eine Förderung ausgewählt, in der Prioritätsachse 2 wurden 79 Projekte geför-
dert. Dagegen wurden bis Ende 2016 in den beiden Prioritätsachsen 3 (4 Projekte) 
und 4 (1 Projekt) nur wenige Projekte unterstützt. Zusammen mit zwei im Rahmen 
der Technischen Hilfe unterstützten Projekten wurden bis Ende 2016 im gesamten 
OP EFRE 122 Projekte bewilligt. 

- In der ersten Prioritätsachse wurden bisher förderfähige Gesamtkosten im Umfang 
von 46,804 Mio. € bewilligt (Bewilligungsquote 23,8%) und 6,697 Mio. € als Kosten 
geltend gemacht (Auszahlungsquote 3,4%). In der zweiten Prioritätsachse beläuft 
sich das bewilligte Volumen an förderfähigen Kosten auf 76,472 Mio. € (Bewilli-
gungsquote 37,1%), die geltend gemachten Kosten auf 29,762 Mio. € (Auszah-
lungsquote 14,4%). Das Kostenvolumen der ausgewählten Projekte beträgt für die 
dritte Prioritätsachse 1,768 € Mio. (Bewilligungsquote 1,2%, Auszahlungsquote 
0,2%). Für die vierte Prioritätsachse belaufen sich die förderfähigen Kosten auf 
0,101 Mio. € (Bewilligungsquote 0,1%, noch keine geltend gemachten Kosten, daher 
hat die Auszahlungsquote den Wert 0,0%). 

- In der Prioritätsachse 5, die auf Maßnahmen der Technischen Hilfe abzielt, wurden 
zwei Projekte gefördert. Die Vorhaben dienen zur Unterstützung von Projektträgern, 
die außerhalb der Landesbehörden angesiedelt sind. Für die beiden Projekte wur-
den Gesamtkosten von 0,895 Mio. € bewilligt. (Bewilligungsquote 4,1%, Auszah-
lungsquote 1,9%). 

- Die EFRE-Förderung wird in der Prioritätsachse 2 auch über Finanzinstrumente um-
gesetzt. Dabei ist der Einsatz von zwei revolvierenden Fonds zur Bereitstellung von 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/efre_inSH_2014_2020.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/efre_inSH_2014_2020.html
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Beteiligungskapital vorgesehen. Die beiden Fonds umfassen Finanzmittel von ins-
gesamt 56 Mio. €, darin enthalten ist ein EFRE-Anteil von 28 Mio. €. Von den geför-
derten Unternehmen wurden dazu bislang getätigte Gesamtkosten in Höhe von 
11,615 Mio. € nachgewiesen. 

- Das schleswig-holsteinische OP EFRE greift mit der „Tourismus- und Energiekom-
petenzregion Westküste“ einen spezifischen integrierten Ansatz zur territorialen 
Entwicklung auf. Die  sogenannten Integrierten Territorialen Investitionen (ITI) im OP 
EFRE bilden ein wichtiges Instrument zur Umsetzung einer territorialen, integrativen 
Strategie für die Westküstenregion Schleswig-Holsteins, die sich aus den Kreisen 
Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg sowie der Hochseeinsel Helgoland zu-
sammensetzt (kurz: ITI Westküste). Für die ITI Westküste sind insgesamt 30 Mio. € 
EFRE-Mittel eingeplant, die sich aus den beiden Prioritätsachsen 3 und 4 speisen. 
Die Maßnahmen bzw. Projekte der ITI Westküste wurden im Rahmen eines zweistu-
figen Wettbewerbs ausgewählt. Die erste Wettbewerbsphase wurde im Herbst 2015 
abgeschlossen. Von den insgesamt zwölf eingereichten Konzepten wurden neun 
Konzepte für die zweite Wettbewerbsphase ausgewählt. In der anschließenden 
zweiten Wettbewerbsphase wurden die in der ersten Phase ausgewählten Konzepte 
weiterentwickelt, konkretisiert und bis Ende April 2016 erneut eingereicht. Eine finale 
Auswahl von acht Konzepten erfolgte dann im Juli 2016. Für die diversen, prinzipiell 
durch den EFRE förderfähigen Projekte dieser Konzepte wurde – ihre Förderfähig-
keit gemäß den Regelungen der entsprechen Förderrichtlinien unterstellt – eine Fi-
nanzierungszusage gegeben. Bis Ende des Berichtzeitraums 31.12.2016 konnten 
jedoch noch keine Vorhaben im Rahmen der ITI-Konzepte bewilligt werden. Weitere 
Informationen zur ITI Westküste sind auf der Internetseite des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Technologie eingestellt: http://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/iti_Westkueste.html. 

 

  

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/iti_Westkueste.html
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/foerderprogramme/MWAVT/iti_Westkueste.html
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3 DURCHFÜHRUNG DER PRIORITÄTSACHSEN 

3.1 ÜBERBLICK ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG 

 

Prioritätsachse 1: 

In der Prioritätsachse 1 wurden zur Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung 
und Innovation in Schleswig-Holstein 36 Projekte für eine Umsetzung ausgewählt und bewil-
ligt: 

- Dabei wurden 6 Vorhaben im Rahmen der Förderung von Kompetenzzentren unter-
stützt. Die geförderten Kompetenzzentren entstammen aus verschiedenen Wissen-
schafts- und Forschungsfeldern, die mit den Spezialisierungsfeldern der Regionalen 
Innovationsstrategie (RIS) korrespondieren, und arbeiten eng mit 71 Unternehmen 
(davon 51 Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein) und 26 anderen For-
schungseinrichtungen zusammen. Mit den Projekten ging die Schaffung von 8 neu-
en Arbeitsplätzen für Wissenschaftler einher. 

- Im Bereich von Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen wurden 7 Projekte geför-
dert, die ausgewählte Spezialisierungsfelder der Regionalen Innovationsstrategie 
(RIS3) adressieren. Die Zahl der neuen Mitglieder in den Clustern bzw. Netzwerken 
beläuft sich auf 168 Mitglieder. Konkret wurden bislang 71 Vernetzungs- und Koope-
rationsprojekte initiert. 

- In der Maßnahme Betriebliche Innovation wurden 15 Projekte gefördert. In 15 Fällen 
wurden die Unternehmen dabei unterstützt, Produkte, die für den Markt eine Neuheit 
darstellen, einzuführen. Die Zahl der neuen Wissenschaftler in den Unternehmen, 
die mit der Einführung von Produktinnovationen einherging, beträgt 59,5 Vollzeit-
äquivalente (VZÄ). Das private Investitionsvolumen in diesen Projekten summiert 
sich auf 12,818 Mio. €. 

- In 8 Fällen wurde die Einstellung von Innovationsassistent(inn)en gefördert, die Un-
ternehmen bei der Einführung von Produktinnovationen unterstützen (und bei der 
Zahl der neuen Wissenschaftler für die IP insgesamt berücksichtigt werden). 

 

 

Prioritätsachse 2: 

Im Rahmen der Fördermaßnahmen zugunsten der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Prioritätsachse 2 wurden 79 Projekte bewil-
ligt: 

- Hiervon entfielen 8 Vorhaben auf die Förderung von produktiven Investitionen von 
KMU in strukturschwachen Gebieten. Die geförderten Investitionsvorhaben dienen 
der Neuerrichtung von Betriebsstätten bzw. der Verlagerung von bestehenden Be-
triebsstätten an neue Standorte. Die geförderten Unternehmen entstammen aus 
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Branchen des Verarbeitenden Gewerbes und der produktionsnahen Dienstleistun-
gen mit überregionaler bzw. internationaler Absatzorientierung. Mit den geförderten 
Investitionsvorhaben wurden 92 Arbeitsplätze neu geschaffen. Insgesamt wurde ein 
privates Investitionsvolumen von 17,126 Mio. € durch die gewährten öffentlichen Zu-
schüsse unterstützt. 

- In der Prioritätsachse 2 kommen zwei revolvierende Fonds zum Einsatz, mit denen 
Beteiligungskapital zur Verfügung gestellt wird: Zum einen zur Unterstützung von 
forschungs- und wissensbasierten Seed- und Start-Up-Unternehmen und jungen in-
novativen KMU, zum anderen zur Versorgung insbesondere von KMU und Exis-
tenzgründungen mit Eigen-/Mezzanine-Kapital. Seit ihrer Einrichtung wurden von 
den beiden Fonds 85 Unternehmen unterstützt. Hierunter befanden sich 23 Unter-
nehmen, die jünger als drei Jahre sind. Die Unternehmen, an die bislang Beteiligun-
gen ausgezahlt wurden, haben insgesamt 168 Arbeitsplätze geschaffen. 

- In 69 Fällen wurden KMU im Rahmen der Maßnahme Internationalisierung von KMU 
gefördert. Dabei wurden ganz überwiegend (68 Fälle) Messebeteiligungen unter-
stützt. In einem Fall wurde eine Markteinstiegsberatung gefördert. 

 

 

Prioritätsachse 3: 

In der Prioritätsachse 3 wurden zur Verringerung der CO2-Emissionen bislang 4 Projekte in 2 
Fördermaßnahmen bewilligt: 

- Für die Maßnahme FuE- und Demonstrationsprojekte zur Produktion, Verteilung und 
Speicherung von erneuerbaren Energien wurden 2 Projekte ausgewählt und bewil-
ligt, die zur Einführung von Produktinnovationen in die Unternehmen dienen. Mit den 
EFRE-Mitteln wird ein privates Investitionsvolumen von 0,347 Mio. € unterstützt. Die 
technischen Leistungsparameter für diese Maßnahme, die unter der IP 4a) Förde-
rung der Produktion und Verteilung von Energie aus erneuerbaren Quellen einge-
ordnet ist, zeigen, dass die installierte Leistung der neu geschaffenen Produktions-
kapazitäten für erneuerbare Energien sich auf 2 Megawatt elektrisch (MWel) und die 
Energie aus neu geschaffenen Speichermedien für erneuerbare Energien auf 
4.810,0 Megawattstunden (MWh) beläuft. 

- Ebenfalls 2 Projekte wurden in der Maßnahme Umweltinnovation unter der IP 4b) 
Förderung der Energieeffizienz und der Nutzung erneuerbarer Energien in Unter-
nehmen gefördert. Bei den unterstützten Vorhaben handelt es sich um die Einfüh-
rung von Produkten, die nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für den Markt 
eine Neuheit darstellen. Der Einsatz der EFRE-Mittel wurde hier durch private Inves-
titionen in Höhe von 0,738 Mio. € ergänzt. Der geschätzte jährliche Rückgang der 
Treibhausgasemissionen durch diese Maßnahme beträgt 3 t (CO2-Äquivalente). 

 

 

Prioritätsachse 4: 

Mit der Prioritätsachse 4 wird die Erhaltung und der Schutz der Umwelt sowie die Förderung 
der Ressourceneffizienz als thematische Zielstellung verfolgt. Bis Ende des Jahres 2016 
wurde ein Projekt in der Maßnahme Ressourcenschonender Erhalt und Weiterentwicklung 
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des Kultur- und Naturerbes bewilligt. Mit dem Projekt sollen Informationen zum kulturellen 
Erbe und zu historischen Begebenheiten in den norddeutschen Mönchsweg-Regionen er-
fahrbar gemacht und durch zeitgemäße Marketingmittel vermittelt werden. Die erwartete 
jährliche Zahl neuer Besucher für dieses Projekt wird mit 4.000 angegeben. 

 

 

Prioritätsachse 5: 

In der Prioritätsachse 5 wurden im Rahmen der Technischen Hilfe zwei Projekte bewilligt. 
Dabei handelt es sich zum einen um ein Vorhaben, mit dem der Aufbau und Betrieb eines 
Regionalbüros für die Tourismus- und Energiekompetenzregion Westküste (ITI-
Regionalbüro) gefördert wird, um das Konzept der sogenannten Integrierten Territorialen In-
vestitionen im Rahmen des Programms umzusetzen. Zum anderen wird die Arbeit des DGB-
Vertreters im Rahmen der Programmbegleitung nachhaltig durch ein Projekt der Techni-
schen Hilfe unterstützt. 
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3.2 GEMEINSAME UND PROGRAMMSPEZIFISCHE INDIKATOREN 

 

Tabelle 1: Ergebnisindikatoren für den EFRE 2014-2020 – aufgeschlüsselt nach Prioritätsachse und spezifischem Ziel, gilt auch für die Priori-
tätsachse „Technische Hilfe“ (Tabelle 1 nach DVO (EU) 2015/207)) 

Spezi-
fische 
Ziele 

Ergebnisindikatoren Datenquelle 

Häufig-
keit der 
Bericht-
erstat-
tung 

Basiswert Basisjahr 

Werte für den  
Durchführungsbericht 

2016 

Werte für den  
Durchführungsbe-

richt 2017 Zielwert 
(2023) 

Anmer-
kungen 

Basisjahr  
+1 Jahr 

Basisjahr  
+ 2 Jahre 

Basisjahr  
+ 3 Jahre 

SZ 1  
EI 1 FuE-Personal im öf-
fentlichen Sektor (VZÄ) 

Eurostat Jährlich 5.129 2011 
5.624  
(2012) 

5.474  
(2013) 

5.772  
(2014) 

5.330  

SZ 2  
EI 2 FuE-Personal im Un-
ternehmenssektor (VZÄ) 

Wissenschaftsstatistik des 
Stifterverbands für die 
Deutsche Wissenschaft 

Zweijähr-
lich 

4.733 2011 
4.870  
(2012) 

5.205  
(2013) 

5.369  
(2014) 

5.500  

SZ 3  

EI 3 Wissens- und techno-
logieorientierte Gründungs-
intensität (Gründungen je 
10.000 Erwerbsfähige) 

Gründungspanel des Zent-
rums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW), 
Sonderauswertung 

Jährlich 4,45 2009-2012 
4,04 
(2010-2013) 

3,62  
(2011-2014) 

3,68  
(2012-2015) 

4,85 1) 

SZ 4  
EI 4 Bruttowertschöpfung in 
strukturschwachen Gebie-
ten (Mio. €) 

Volkswirtschaftliche Ge-
samtrechnung der Länder 

Jährlich 14.037 2011 
15.365 
(2012) 

15.683 
(2013) 

15.960 
(2014) 

17.900 2) 

SZ 5  

EI 5a Auslandsumsätze der 
KMU (Tsd. €) 

Statistikamt Nord; Sonder-
auswertung 

Jährlich 4.703.589 2012 
4.319.859 
(2013) 

4.583.106 
(2014) 

4.466.522 
(2015) 

6.500.000  

EI 5b Übernachtungen 
durch Gäste aus dem Aus-
land (Anzahl der Übernach-
tungen) 

Statistisches Bundesamt Jährlich 1.718.987 2013 
1.871.638 
(2014) 

1.974.267 
(2015) 

1 944 724 
(2016) 

2.500.000  

SZ 6  

EI 6 Beitrag der erneuerba-
ren Energien zur Deckung 
des Endenergieverbrauchs 
(TWh) 

Statistikamt Nord/MELUR Jährlich 13,3 2011 
15,8 
(2012) 

16,3 
(2013) 

18,5 
(2014) 

42 – 55 3) 
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Spezi-
fische 
Ziele 

Ergebnisindikatoren Datenquelle 

Häufig-
keit der 
Bericht-
erstat-
tung 

Basiswert Basisjahr 

Werte für den  
Durchführungsbericht 

2016 

Werte für den  
Durchführungsbe-

richt 2017 Zielwert 
(2023) 

Anmer-
kungen 

Basisjahr  
+1 Jahr 

Basisjahr  
+ 2 Jahre 

Basisjahr  
+ 3 Jahre 

SZ 7  

EI 7 CO2-Emissionen in 
den Sektoren Verarbeiten-
des Gewerbe und Gewer-
be, Handel, Dienstleistung 
(Mio. t) 

Statistikamt Nord Jährlich 7,9 2011 
9,5 
(2012) 

9,0 
(2013) 

11,4 
(2014) 

7,1 4) 

SZ 8  
EI 8 Endenergieverbrauch 
Wärme (TWh) 

Statistikamt Nord Jährlich 35,3 2011 
35,9 

(2012) 

35,1 
(2013) 

35,8 
(2014) 

33,2 5) 

SZ 9  

EI 9 Übernachtungen aus 
Urlaubsreisen durch kultur- 
und naturaffine Inländer 
(Anzahl der Übernachtun-
gen) 

Ziel- und Kennzahlensys-
tem für den Schleswig-
Holstein-Tourismus, IMT 

Dreijähr-
lich 

9.628.290 2012 -- 13.785.100 -- 11.000.000  

SZ 10  

EI 10a Flächenverbrauch 
(Jährliche Zunahme der 
Siedlungsfläche ohne Ver-
kehrsfläche) (ha) 

Statistikamt Nord Jährlich 762 2012 
1003 

(2013) 

938 
(2014) 

842 
(2015) 

380  

EI 10b Anteil der Bevölke-
rung der Ober- und Mittel-
zentren an der Landesbe-
völkerung (in %) 

Statistikamt Nord Jährlich 42,4 2013 
42,5 

(2014) 
 

42,6 

(2015) 
43,2 6) 

SZ 11  

EI 11 Prozentsatz (Fehler-
quote) der rechtsgrundlo-
sen Ausgaben auf die ge-
samte Stichprobe im 
Durchschnitt für die För-
derperiode (in %) 

Jahreskontrollbericht der 
Prüfbehörde 

Jährlich 0,5 2009-2013 n.a. n.a. n.a. 0,5 – 0,8 7) 

SZ 12 
EI 12 Besuche des EFRE-
Internetportals (Anzahl der 
Klicks) 

Zählwerk des Internetpor-
tals 

Jährlich 5.016 2012 n.a. n.a. 
5.952 
(2016) 

5.500 8) 
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Anmerkungen zur Tabelle 

 

1) Es handelt sich bei der Gründungsintensität um einen Durchschnittswert für eine Periode von 4 Jahren. Der Durchschnittswert wird jährlich gleitend 

fortgeschrieben. 

2) Da keine gemeindescharfen Daten zur Bruttowertschöpfung vorliegen, wurden die C-Fördergebiete im Kreis Steinburg nicht berücksichtigt. Ohne die 

kreisfreie Stadt Flensburg. 

3) Vgl. Bericht der Landesregierung, Drucksache 18/4389, 06.07.2016, Tabelle 4, S. 116. 

4) Vgl. Tabellen und Abbildungen zum Bericht der Landesregierung, Drucksache 18/4389, 06.07.2016, Abbildung 24. 

5) Vgl. Bericht der Landesregierung, Drucksache 18/4389, 06.07.2016, Tabelle 7, S. 138. 

6) Nach Angabe des Statistikamtes Nord muss derzeit für die laufende Bevölkerungsstatistik mit Verzögerungen von mindestens acht Monaten gegen-

über den ursprünglich geplanten Veröffentlichungsterminen gerechnet werden. Daher steht noch kein Wert für das Jahr 2016 zur Verfügung. 

7) Wert noch nicht ermittelt, da noch keine Prüftätigkeiten durch Prüfbehörde erfolgt sind (Systemprüfung erst nach Benennung der Verwaltungs- und 

Bescheinigungsbehörde, Vorhabenprüfung erst nach erstem Zahlungsantrag durch Bescheinigungsbehörde). 

8) Für die Jahre 2014 und 2015 standen keine Zugriffszahlen für den EFRE-Internetauftritt des MWAVT aufgrund der Portal-Umstellung der Landesre-

gierung für das Jahr 2015 zur Verfügung. Besuche des EFRE-Internetportals konnten erst ab dem Jahr 2016 gezählt werden. 
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Tabelle 2: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 1a) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 01  
Zahl der neuen Wissenschaftler 
in unterstützten Einrichtungen 
(GI) 

Vollzeit-
äquivalent 

80 0 4 8        

OI 01  
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Vollzeit-
äquivalent 

80 0 0 0        

OI 02 

Zahl der Wissenschaftler, die in 
verbesserten Forschungsinfra-
struktureinrichtungen arbeiten 
(GI) 

Vollzeit-
äquivalent 

150 0 3 8        

OI 02  
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Vollzeit-
äquivalent 

150 0 0 0        

OI 03 
Zahl der Unternehmen, die mit 
Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten (GI) 

Unterneh-
men 

100 0 56 71        

OI 03 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

100 0 0 0        

OI 04 

Zahl der Unternehmen mit Sitz 
in Schleswig-Holstein, die mit 
Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten 

Unterneh-
men  

68 0 41 51        

OI 04 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men  

68 0 0 0        

OI 05 

Zahl der Einrichtungen der öf-
fentlichen Hand, die mit For-
schungseinrichtungen zusam-
menarbeiten 

Einrichtun-
gen 

22 0 20 26        

OI 05 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Einrichtun-
gen 

22 0 0 0        
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Tabelle 3: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 1b) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 01 
Zahl der neuen Wissenschaftler 
in unterstützten Einrichtungen 
(GI) 

Vollzeit-
äquivalent 

420 0 0 67,5        

OI 01 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Vollzeit-
äquivalent 

420 0 0 0        

OI 06 

Zahl der Unternehmen, die un-
terstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine 
Neuheit darstellen, einzuführen 
(GI) 

Unterneh-
men 

240 0 0 22        

OI 06 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

240 0 0 0        

OI 07 

Zahl der Unternehmen, die un-

terstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit 
darstellen, einzuführen (GI) 

Unterneh-
men 

160 0 0 21        

OI 07 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

160 0 0 0        

OI 08 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Inno-
vations- oder F&E-Projekte er-
gänzen (GI) 

€  41.375.000 0 0 13.010.300        

OI 08 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€  41.375.000 0 0 0        

OI 09 
Zahl der Unternehmen, die Un-
terstützung erhalten (GI) 

Unterneh-
men  

400 1 3 28        

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men  

400 0 0 1        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 10 
Zahl der neuen Mitglieder in 
Clustern  

Mitglieder 60 28 133 168        

OI 10 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Mitglieder 60 0 0 208        

OI 11 
Zahl der initiierten Vernetzungs- 
und Kooperationsprojekte 

Projekte  30 5 58 71        

OI 11 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Projekte  30 0 0 46        

OI 34 
Zahl der Unternehmen, die mit 
Innovationsassistenten arbeiten 

Unterneh-
men 

110 0 0 8        

OI 34 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

110 0 0 0        
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Tabelle 4: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 3a) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 09 
Zahl der Unternehmen, die Un-
terstützung erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

108 0 5 19        

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

108 0 5 19        

OI 12 

Zahl der Unternehmen, die ab-
gesehen von Zuschüssen finan-
zielle Unterstützung erhalten 
(GI) 

Unterneh-
men 

78 0 5 19        

OI 12 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

78 0 5 19        

OI 13 
Zahl der Unternehmen, die 
nicht-finanzielle Unterstützung 
erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

30 0 0 0        

OI 13 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

30 0 0 0        

OI 14 
Zahl der geförderten neuen Un-
ternehmen (=jünger als drei 
Jahre) (GI) 

Unterneh-
men 

44 0 4 14        

OI 14 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

44 0 4 14        

OI 15 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Un-
ternehmen ergänzen (außer Zu-
schüsse) (GI) 

€ 10.920.000 0 477.500 3.762.000        

OI 15 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€ 10.920.000 0 477.500 3.762.000        

OI 16 
Beschäftigungszunahme in ge-
förderten Unternehmen (GI) 

Vollzeit-
äquivalent 

354 0 23 75        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 16 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Vollzeit-
äquivalent 

354 0 23 75        

OI 19 
Zahl der unterstützten wissens- 
und technologieorientierten 
Gründungen 

Gründun-
gen 

44 0 4 14        

OI 19 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Gründun-
gen 

44 0 4 14        

OI 20 
Vermietete Fläche in Technolo-
gie- und Gründerzentren 

Prozent 100 0 0 0        

OI 20 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Prozent 100 0 0 0        

OI 39 

Zahl der geförderten Seed- und 
Start-up-Unternehmen, die zwei 
Jahre nach Beginn der Förde-
rung noch am Markt sind 

Unterneh-
men 

39 
Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

       

OI 39 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

39 
Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 
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Tabelle 5: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 3d) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 09 
Zahl der Unternehmen, die Un-
terstützung erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

924 0 28 119        

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

924 0 22 67        

OI 21 
Zahl der Unternehmen, die Zu-
schüsse erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

749 0 6 70        

OI 21 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

749 0 0 18        

OI 12 

Zahl der Unternehmen, die ab-
gesehen von Zuschüssen finan-
zielle Unterstützung erhalten 
(GI) 

Unterneh-
men 

175 0 22 49        

OI 12 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

175 0 22 49        

OI 14 
Zahl der geförderten neuen Un-
ternehmen (=jünger als drei 
Jahre) (GI) 

Unterneh-
men  

57 0 5 11        

OI 14 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men  

57 0 5 10        

OI 22 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Un-
ternehmen ergänzen (Zu-
schüsse) (GI) 

€ 110.000.000 0 8.805.168 17.125.600        

OI 22 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€ 110.000.000 0 0 9.200.860        

OI 15 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Un-
ternehmen ergänzen (außer Zu-
schüsse) (GI) 

€ 262.500.000 0 34.948.002 109.359.950        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 15 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€ 262.500.000 0 34.948.002 109.359.950        

OI 16 
Beschäftigungszunahme in ge-
förderten Unternehmen (GI) 

Vollzeit-
äquivalent 

895 0 122 185        

OI 16 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Vollzeit-
äquivalent 

895 0 46 148        

OI 23 
Zahl der unterstützten Unter-
nehmen mit Sitz in struktur-
schwachen Gebieten  

Zahl  250 0 0 44        

OI 23 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Zahl  250 0 0 7        

OI 40 

Zahl der mit Beteiligungskapital 
geförderten KMU, die fünf Jahre 
nach Beginn der Förderung 
noch am Markt sind 

Unterneh-
men 

140 
Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

       

OI 40 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

140 
Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

Noch nicht 
relevant 

       

OI 41 

Zahl der unterstützen Unter-
nehmen, die an internationalen 
Messen und Ausstellungen teil-
genommen haben 

Unterneh-
men 

450 0 0 68        

OI 41 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

450 0 0 15        
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Tabelle 6: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 4a) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 03 
Zahl der Unternehmen, die mit 
Forschungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten (GI) 

Unterneh-
men 

11 0 0 0        

OI 03 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

11 0 0 0        

OI 06 

Zahl der Unternehmen, die un-
terstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine 
Neuheit darstellen, einzuführen 
(GI) 

Unterneh-
men 

7 0 0 2        

OI 06 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

7 0 0 0        

OI 07 

Zahl der Unternehmen, die un-

terstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit 
darstellen, einzuführen (GI) 

Unterneh-
men 

3 0 0 2        

OI 07 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

3 0 0 0        

OI 08 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Inno-
vations- oder F&E-Projekte er-
gänzen (GI) 

€ 7.000.000 0 0 347.230        

OI 08 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€ 7.000.000 0 0 0        

OI 09 
Zahl der Unternehmen, die Un-
terstützung erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

35 0 0 2        

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

35 0 0 0        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 43 
Energie aus neu geschaffenen 
Speichermedien für erneuerbare 
Energien 

MWh 1.200 0 0 4.810        

OI 43 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

MWh 1.200 0 0 0        

OI 44 
Installierte Leistung neu ge-
schaffener Produktionskapazi-
täten für erneuerbare Energien 

MWel 35 0 0 2        

OI 44 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

MWel 35 0 0 0        
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Tabelle 7: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 4b) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 06 

Zahl der Unternehmen, die un-
terstützt werden, um Produkte, 
die für das Unternehmen eine 
Neuheit darstellen, einzuführen 
(GI) 

Unterneh-
men 

8 0 0 2        

OI 06 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

8 0 0 0        

OI 07 

Zahl der Unternehmen, die un-
terstützt werden, um Produkte, 
die für den Markt eine Neuheit 
darstellen, einzuführen (GI) 

Unterneh-
men 

6 0 0 2        

OI 07 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

6 0 0 0        

OI 08 

Private Investitionen, die die öf-
fentliche Unterstützung für Inno-
vations- oder F&E-Projekte er-
gänzen (GI) 

€ 10.500.000 0 0 737.720        

OI 08 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

€ 10.500.000 0 0 0        

OI 09 
Zahl der Unternehmen, die Un-
terstützung erhalten (GI) 

Unterneh-
men 

44 0 0 2        

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Unterneh-
men 

44 0 0 0        

OI 24 
Geschätzter jährlicher Rück-
gang der Treibhausgasemissio-
nen (GI) 

t CO2-
Äquivalent 

1.764 0 0 3        

OI 24 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

t CO2-
Äquivalent 

1.764 0 0 0        

OI 45 
Zahl der Beratungen zur ener-
getischen Optimierung in KMU 

Beratungen 600 0 0 0        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 45 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Beratungen 600 0 0 0        
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Tabelle 8: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 4c) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 25 
Jährlicher Rückgang des End-
energieverbrauchs in öffentli-
chen Gebäuden 

kWh/Jahr 5.831.000 0 0 0        

OI 25 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

kWh/Jahr 5.831.000 0 0 0        

OI 24 
Geschätzter jährlicher Rück-
gang der Treibhausgasemissio-
nen (GI) 

t CO2-
Äquivalent 

3.430 0 0 0        

OI 24 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

t CO2-
Äquivalent 

3.430 0 0 0        

OI 26 
Zahl der unterstützten Modell-
projekte 

Projekte 16 0 0 0        

OI 26 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Projekte 16 0 0 0        

OI 27 
Zahl der Beratungen kommuna-
ler Akteure 

Beratungen 35 0 0 0        

OI 27 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Beratungen 35 0 0 0        
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Tabelle 9: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 6c) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 28 

Zunahme der erwarteten Zahl 
der Besucher unterstützter Stät-
ten des Naturerbes und des kul-
turellen Erbes sowie unterstütz-
ter Sehenswürdigkeiten (GI) 

Besuche / 
Jahr 

50.000 0 0 4.000        

OI 28 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Besuche / 
Jahr 

50.000 0 0 0        

OI 29 

Zahl der umgesetzten Koopera-
tionsprojekte / Angebote für ei-
nen sanften umweltschonenden 
Tourismus 

Projekte od. 
Angebote 

10 0 0 1        

OI 29 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Projekte od. 
Angebote 

10 0 0 0        

OI 42 

Zahl der in Wert gesetzten Kul-
turlandschaften, Denkmäler, Na-
turparke und Kultur- und Natur-
erbestätten (mit touristischem 
Bezug) 

Einrichtun-
gen / Stät-
ten / Orte 

14 0 0 1        

OI 42 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Einrichtun-
gen / Stät-
ten / Orte 

14 0 0 0        
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Tabelle 10: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Investitionspriorität 6e) (Tabelle 3A nach DVO (EU) 
2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 30 

Zahl der Personen, die in (ge-
förderten) Gebieten mit inte-
grierten Stadtentwicklungsstra-
tegien leben (GI) 

Personen 20.000 0 0 0        

OI 30 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Personen 20.000 0 0 0        

OI 31 
Errichtete oder renovierte öffent-
liche oder gewerbliche Gebäude 
in städtischen Gebieten (GI) 

qm 2.000 0 0 0        

OI 31 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

qm 2.000 0 0 0        

OI 32 

Geschaffene oder sanierte Frei-
flächen in städtischen Gebieten 
(Anmerkung: ausgenommen 
Brachflächen, die unter dem fol-
genden Indikator erfasst wer-
den) (GI) 

qm 400.000 0 0 0        

OI 32 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

qm 400.000 0 0 0        

OI 33 
Gesamtfläche des sanierten 
(Altlasten-/Brachflächen-
)Geländes (GI) 

ha 35 0 0 0        

OI 33 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

ha 35 0 0 0        
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Tabelle 11: Gemeinsame und programmspezifische Outputindikatoren für den EFRE – Technische Hilfe (Tabelle 3A nach DVO (EU) 2015/207)) 

ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 46 
Zahl der durch die Dienstleister 
begleiteten Projekte 

Projektan-
träge / -
beratungen 

2.250 335 792 1.616        

OI 46 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Projektan-
träge / -
beratungen 

2.250 335 792 1.616        

OI 47 
Zahl der Treffen des Begleit-
ausschusses sowie weiterer 
Gremien 

Sitzungen 50 3 11 17        

OI 47 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Sitzungen 50 3 11 17        

OI 48 
Zahl der durchgeführten Stu-
dien, Gutachten und Untersu-
chungen 

Studien / 
Gutachten / 
Untersu-
chungen 

15 0 1 1        

OI 48 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Studien / 
Gutachten / 
Untersu-
chungen 

15 0 1 1        

OI 49 

Zahl der mit Mitteln der Techni-
schen Hilfe zur Umsetzung der 
Querschnittsziele kofinanzierten 
Beschäftigungsverhältnisse 

Stellen 
(Vollzeit-
äquivalen-
te) 

1,5 0 2 2        

OI 49 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Stellen 
(Vollzeit-
äquivalen-
te) 

1,5 0 2 2        

OI 50 
Zahl der durchgeführten öffent-
lichkeitswirksamen Veranstal-
tungen 

Veranstal-
tungen 

11 2 4 15        

OI 50 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Veranstal-
tungen 

11 2 4 15        

OI 51 
Zahl der Teilnehmenden an den 
durchgeführten öffentlichkeits-
wirksamen Veranstaltungen 

Personen 680 140 200 815        
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ID Indikator 
Einheit  
für die 

Messung 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

OI 51 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Personen 680 140 200 815        

OI 52 
Zahl der erstellten Presseinfor-
mationen der Landesregierung 
zum EFRE 

Pressein-
formationen 

260 4 21 58        

OI 52 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Pressein-
formationen 

260 4 21 58        

OI 53 
Zahl der Veröffentlichungen von 
Pressemeldungen in den Medi-
en 

Veröffentli-
chungen 

85 4 16 51        

OI 53 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Veröffentli-
chungen 

85 4 16 51        

OI 54 

Zahl der Projekte des OP EFRE 
SH 2014-2020, die in den Medi-
en ausführlich dargestellt wer-
den 

Projekte 55 1 2 14        

OI 54 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Projekte 55 1 2 14        

OI 55 
Zahl der beantworteten Anfra-
gen zum EFRE 

Anfragen 125 7 38 56        

OI 55 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

Anfragen 125 7 38 56        
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Tabelle 12: Für bestimmte gemeinsame Outputindikatoren für Unterstützung aus dem 
EFRE im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ in Bezug 
auf produktive Investitionen — Zahl der vom operationellen Programm unterstützten 
Unternehmen abzüglich Mehrfachunterstützung für dasselbe Unternehmen (Tabelle 
3B nach DVO (EU) 2015/207)) 

ID Indikator 

Zahl der vom operationellen Pro-
gramm unterstützten Unternehmen 
abzüglich Mehrfachunterstützung 

für dasselbe Unternehmen 

OI 09 Zahl der Unternehmen, die Unterstützung erhalten 168 

OI 09 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

87 

OI 21 Zahl der Unternehmen, die Zuschüsse erhalten 100 

OI 21 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

19 

OI 12 
Zahl der Unternehmen, die abgesehen von Zuschüssen 
finanzielle Unterstützung erhalten 

68 

OI 12 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

68 

OI 13 
Zahl der Unternehmen, die nicht-finanzielle Unterstützung 
erhalten 

0 

OI 13 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

0 

OI 14 
Zahl der geförderten neuen Unternehmen (=jünger als 
drei Jahre) 

25 

OI 14 
davon abgeschlossene  
Vorhaben 

24 
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Tabelle 13: Informationen zu den im Leistungsrahmen festgelegten Etappenzielen und Zielen (Tabelle 5 nach DVO (EU) 2015/207)) 

PA ID Indikator 

Ein-
heit 
für 
die 

Mes-
sung 

Etappen-
ziel 2018 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 FI 04 
Tatsächlich getätigte 
Gesamtausgaben 

Euro 38.000.000 196.550.000 0 0 0        

1  OI 01 

Zahl der neuen Wis-
senschaftler in unter-
stützten Einrichtungen 
(GI) 

Vollzeit
zeit-
äquiva-
lent 

140 500 0 0 0        

1 OI 06 

Zahl der Unternehmen, 
die unterstützt werden, 
um Produkte, die für 
das Unternehmen eine 
Neuheit darstellen, ein-
zuführen (GI) 

Unter-
neh-
men 

92 240 0 0 0        

2 FI 04 
Tatsächlich getätigte 
Gesamtausgaben 

Euro 69.000.000 206.098.673 0 0 0        

2 OI 12  

Zahl der Unternehmen, 
die abgesehen von Zu-
schüssen finanzielle 
Unterstützung erhalten 
(GI) 

Unter-
neh-
men 

149 253 0 27 68        

2 OI 21 
Zahl der Unternehmen, 
die Zuschüsse erhalten 
(GI) 

Unter-
neh-
men  

420 749 0 0 18        

3 FI 04 
Tatsächlich getätigte 
Gesamtausgaben 

Euro 33.000.000 145.000.000 0 0 0        

3 OI 24 

Geschätzter jährlicher 
Rückgang der Treib-
hausgasemissionen 
(GI) 

t CO2-
Äquiv. 

1.361 5.194 0 0 0        

4 FI 04 
Tatsächlich getätigte 
Gesamtausgaben 

Euro 24.000.000 84.700.000 0 0 0        
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PA ID Indikator 

Ein-
heit 
für 
die 

Mes-
sung 

Etappen-
ziel 2018 

Zielwert 
2023 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4 OI 42 

Zahl der in Wert ge-
setzten Kulturland-
schaften, Denkmäler, 
Naturparke und Kultur- 
und Naturerbestätten 
(mit touristischem Be-
zug) 

Einrich
richtun
tun-
gen/St
ät-
ten/Ort
e 

5 14 0 0 0        

4 OI 33 

Gesamtfläche des sa-
nierten (Altlasten-
/Brachflächen-) Gelän-
des (GI) 

ha 15 35 0 0 0        
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Tabelle 14: Finanzinformationen auf Ebene der Prioritätsachse und des Programms (Tabelle 6 nach DVO (EU) 2015/207)) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Mittelzuweisung der Prioritätsachse basierend auf dem operationellen Programm  
[entnommen aus Tabelle 18a des operationellen Programms] 

Kumulierte Daten zum finanziellen Fortschritt des operationellen Programms 

Prioritätsach-
se 

Fonds 
Regionenka-

tegorie 

Berechnungs-
grundlage für 
die Unionsun-
terstützung* 

(Förderfähige 
Gesamtkosten 
oder öffentli-
che förderfä-
hige Kosten) 

Finanzierung 
insgesamt 

(EUR) 

Kofinanzie-
rungssatz (%) 

Förderfähige 
Gesamtkosten 

der für eine 
Unterstützung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Anteil der Ge-
samtzuwei-
sung für die 

ausgewählten 
Vorhaben (%) 

[(Spalte 7)/ 
(Spalte 5) × 

100] 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unter-

stützung aus-
gewählten 
Vorhaben 

(EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtausga- 

ben 

Anteil der Ge-
samtzuwei-
sung für die 
von Begüns-
tigten geltend 

gemachten 
förderfähigen 

Kosten (%) 
[(Spalte 10)/ 
(Spalte 5) × 

100] 

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben 

1 EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 196.550.000,00 47,14% 46.804.106,18 23,81% 29.592.295,93 6.696.523,53 3,41% 36 

2 EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 206.098.673,00 25,69% 76.472.148,31 37,10% 46.316.843,34 29.761.682,34 14,44% 79 

3 EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 145.000.000,00 50,00% 1.768.138,55 1,22% 683.191,00 319.322,73 0,22% 4 

4 EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 84.700.000,00 50,00% 101.000,00 0,12% 92.350,00 0,00 0,00% 1 

5 EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 21.589.200,00 50,00% 894.639,04 4,14% 882.821,00 415.373,91 1,92% 2 

Insgesamt EFRE 
Stärker entwi-
ckelte Regio-
nen 

Insgesamt 653.937.873,00 41,48% 126.040.032,08 19,27% 77.567.501,27 37.192.902,51 5,69% 122 
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Tabelle 15: Aufschlüsselung der kumulativen Finanzdaten nach Interventionskategorie für bis zum 31. Januar vorgenommene Übermittlun-
gen (Tabelle 7 nach DVO (EU) 2015/207)) 

Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 05 DEF02 48.000,00  24.000,00  12.000,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 07 DEF03 1.047.152,30  366.503,00  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 07 DEF05 48.000,00  24.000,00  12.000,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 13 DEF02 96.000,00  48.000,00  12.000,00  2 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 22 DEF02 48.000,00  24.000,00  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 01 08 24 DEF03 48.000,00  24.000,00  12.000,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 01 07 03 08 24 DEF03 48.000,00  24.000,00  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 02 07 01 08 06 DEF09 537.465,95  239.378,00  92.062,06  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 02 07 01 08 13 DEF03 48.000,00  24.000,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 02 07 01 08 13 DEF0D 743.134,45  260.097,00  84.147,68  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 03 07 01 08 07 DEF09 1.052.034,47  473.415,00  252.678,52  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 03 07 01 08 08 DEF0F 399.400,66  182.230,00  20.498,13  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 01 07 01 08 03 DEF03 2.814.252,20  884.249,00  709.084,60  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 01 07 01 08 07 DEF03 1.947.286,54  486.821,00  644.022,13  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 01 07 01 08 13 DEF01 1.949.161,45  487.290,00  630.931,88  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 02 07 01 08 03 DEF0F 651.039,95  162.759,00  154.585,69  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 02 07 01 08 07 DEF0D 5.294.205,25  1.998.049,00  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 01 07 01 08 13 DEF02 2.798.513,13  2.798.513,13  489.161,82  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 01 07 01 08 20 DEF02 6.100.000,00  5.550.000,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 01 07 01 08 24 DEF02 1.119.039,16  1.119.039,16  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 01 07 01 08 24 DEF03 1.488.469,00  1.449.969,00  484.556,80  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 01 07 01 08 24 DEF0B 1.978.677,04  1.677.542,64  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

060 01 03 07 01 08 02 DEF05 2.902.833,34  2.179.682,00  779.920,84  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 01 07 01 08 03 DEF03 1.505.239,00  752.619,00  358.080,61  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 01 07 01 08 07 DEF02 394.674,45  296.005,00  30.431,89  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 01 07 01 08 10 DEF0 2.999.685,00  2.585.935,00  276.141,77  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 01 07 01 08 13 DEF0 2.441.984,00  1.911.355,00  299.359,75  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 01 07 01 08 24 DEF0 2.369.867,00  1.443.209,00  705.171,48  2 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

063 01 02 07 01 08 10 DEF05 503.017,00  503.017,00  14.983,80  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

064 01 01 07 01 08 13 DEF01 315.540,00  141.993,00  88.023,30  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

064 01 01 07 01 08 20 DEF02 1.748.432,84  874.216,00  307.805,18  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

064 01 01 07 01 08 24 DEF09 553.936,00  193.877,00  226.875,60  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

064 01 02 07 01 08 07 DEF0D 566.748,00  283.374,00  0,00  1 

1 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

064 01 03 07 01 08 07 DEF09 198.318,00  99.159,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 01 07 03 08 07 DEF0F 3.560.000,00  471.000,00  3.839.300,30  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 01 07 03 08 14 DEF0D 1.450.000,00  217.500,00  45.053,84  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 01 07 03 08 14 DEF0F 8.159.093,00  815.909,00  8.362.770,68  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 01 07 03 08 24 DEF09 1.070.445,33  160.566,79  1.010.323,21  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 02 07 03 08 03 DEF0D 2.431.386,00  364.707,00  2.040.786,32  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 02 07 03 08 07 DEF0D 658.017,00  98.702,55  653.507,91  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

001 01 02 07 03 08 07 DEF0F 2.185.500,00  327.825,00  2.194.956,08  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 06 DEF09 16.647,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 07 DEF02 11.250,00  5.625,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 07 DEF03 22.362,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 07 DEF04 13.426,80  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 12 DEF03 18.307,08  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 13 DEF01 23.009,60  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 13 DEF02 94.180,00  37.910,00  0,00  7 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 13 DEF03 8.700,00  4.350,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 13 DEF0D 26.000,00  10.250,00  0,00  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 01 07 03 08 14 DEF01 56.890,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 03 DEF06 15.000,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 04 DEF09 12.460,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 06 DEF06 18.500,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 06 DEF09 15.500,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 06 DEF0D 10.566,23  5.283,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF06 23.967,54  10.483,00  0,00  3 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF09 102.861,50  30.000,00  0,00  5 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF0A 4.527,80  2.263,00  0,00  1 



40 

 

  

Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF0B 6.024,17  3.012,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF0C 22.900,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF0D 18.720,00  7.960,00  0,00  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 07 DEF0E 10.657,00  5.328,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 08 DEF09 10.600,00  5.300,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 10 DEF07 9.185,00  4.592,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 10 DEF0E 22.250,00  9.500,00  0,00  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 11 DEF02 9.245,00  4.622,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF02 13.990,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF03 11.530,00  5.765,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF06 12.416,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF09 14.100,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF0A 7.370,00  3.685,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF0C 22.950,00  11.475,00  0,00  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF0D 9.500,00  4.750,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 13 DEF0F 10.000,00  5.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 14 DEF08 24.000,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 14 DEF0B 16.276,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 14 DEF0D 24.145,00  9.472,00  0,00  2 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 15 DEF0C 11.309,00  5.654,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 17 DEF0C 13.600,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 24 DEF05 11.309,67  5.654,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 24 DEF07 8.740,00  4.370,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 24 DEF08 30.000,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 24 DEF09 9.200,00  4.600,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 02 07 03 08 24 DEF0A 7.960,00  3.980,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 06 DEF05 7.500,00  3.750,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 06 DEF07 8.000,00  4.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 06 DEF0B 18.000,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 07 DEF06 13.475,50  6.000,00  0,00  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 07 DEF0B 14.754,75  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 07 DEF0F 13.370,00  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 13 DEF0C 8.000,00  4.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

066 01 03 07 03 08 15 DEF0B 12.474,34  6.000,00  0,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

067 03 07 07 01 08 07 DEF0 12.000.000,00  10.500.000,00  2.244.984,00  1 

2 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

067 03 07 07 03 08 07 DEF0 44.000.000,00  33.000.000,00  9.370.000,00  1 

3 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 02 03 03 08 07 DEF0E 234.775,05  105.648,00  23.563,51  1 

3 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

056 01 03 07 06 08 10 DEF0A 396.535,00  178.440,00  133.819,35  1 

3 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

057 01 02 07 06 08 24 DEF0D 562.348,00  140.587,00  88.967,33  1 

3 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

062 01 01 07 06 08 20 DEF02 574.480,50  258.516,00  72.972,54  1 
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Priori-
tätsach-

se 
Merkmale der Kosten Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten 

PA Fonds 
Regionen-
kategorie 

1 
Interventi-
onsbereich 

2 
Finanzie-

rungsform 

3 
Art des 
Gebiets 

4 
Territoriale 

Umset-
zungsme-
chanismen 

5 
Themati-

sches Ziel 
EFRE 

6 
Sekundä-
res ESF 
Theman 

7 
Wirt-

schaftstä-
tigkeit 

8 
Standort 

Förderfähige 
Gesamtkosten 
der für eine Un-

terstüt- zung 
ausgewählten 

Vorhaben 
(EUR) 

Förderfähige 
öffentliche 

Kosten der für 
eine Unterstüt- 

zung ausge-
wähl- ten Vor-
haben (EUR) 

Von den Be-
günstigten bei 

der Verwal-
tungsbehörde 

geltend ge-
machte förder-

fähige Ge-
samtkosten 

Anzahl 
der aus-
gewähl-
ten Vor-
haben 

4 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

094 01 02 07 06 08 24 DEF08 101.000,00  92.350,00  0,00  1 

5 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

121 01 07 07   08 24 DEF0 118.179,04  106.361,00  69.880,00  1 

5 EFRE Stärker ent-
wickelte Re-
gionen 

121 01 07 07   08 24 DEF0E 776.460,00  776.460,00  345.493,91  1 

Gesamt-
betrag 

                    126.040.032,08 77.567.501,27 37.192.902,51 122 
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4 SYNTHESE DER BEWERTUNGEN 

Im Berichtsjahr 2016 wurden für die Umsetzung des OP EFRE 2014 bis 2020 noch keine ab-
schließenden Bewertungen durch den externen Gutachter vorgelegt. Aus diesem Grund kann 
an dieser Stelle noch nicht über Feststellungen und eine Synthese der Bewertungen berichtet 
werden. Des Weiteren wird auf die Ausführungen unter Abschnitt 12 "Fortschritte bei der Um-
setzung des Bewertungsplans und des Follow-Up für die bei der Bewertung gemachten Fest-
stellungen“ verwiesen. 

 

5 INFORMATIONEN ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHÄFTIGUNGSINI-

TIATIVE FÜR JUNGE MENSCHEN, FALLS ZUTREFFEND 

Nicht zutreffend 

 

6 PROBLEME, DIE SICH AUF DIE LEISTUNG DES PROGRAMMS AUS-

WIRKEN, UND VORGENOMMENE MASSNAHMEN 

a) Probleme, die sich auf die Leistung des Programms auswirken, und vorgenommene 
Maßnahmen 

Der bislang als nicht befriedigend einzuschätzende Stand der Programmumsetzung muss vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Rahmenbedingungen gesehen werden, die die Einrichtung 
des Programms begleitet haben. Schleswig-Holstein erhielt zwar im September 2014 als erstes 
Bundesland und nach Dänemark zweites Land in Europa eine Genehmigung für sein OP EFRE. 
Hiermit und in der Folge der Formulierung und Billigung der Allgemeinen Fördergrundsätze im 
Frühjahr 2015 durch den Begleitausschuss wurden die grundsätzlichen Voraussetzungen für 
eine Förderung von Vorhaben aus dem Programm geschaffen. Allerdings hat sich die Verab-
schiedung von Förderrichtlinien, die als Verwaltungsvorschriften für eine ordnungsgemäße, 
rechtmäßige und v.a. prüffeste Auswahl und Bewilligung von Vorhaben erforderlich sind, trotz 
der frühen Programmgenehmigung für viele Fördermaßnahmen verzögert. Bei den für die kon-
krete Programmdurchführung zuständigen Stellen und den Begünstigten könnte – ggf. auch 
wegen teils noch ausstehender rechtlicher Grundlagen auf europäischer Ebene für die Festle-
gung von konkreten Förderfähigkeitsbestimmungen – eine gewisse Verunsicherung über die 
neuen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen vorgeherrscht haben. Dies hat zu Programmbeginn 
zu einer eher abwartenden Haltung und verzögerten Antragsstellung von konkreten Vorhaben 
bei den meisten Fördermaßnahmen geführt.  

Bis Ende des Jahres 2016 sind für nahezu sämtliche Fördermaßnahmen des Programms För-
derrichtlinien erarbeitet. Diese landesrechtlichen Grundlagen für die EFRE-Förderung und die 
zugehörigen Antragsformulare stehen den potenziellen Fördermittelempfängern seit ihrer Veröf-
fentlichung zum Download auf den Internetseiten der Dienstleister IB.SH und WTSH sowie auf 
dem Landesportal zur Verfügung. Die bisher erarbeiteten Förderrichtlinien sind auch im Lande-
sportal veröffentlicht. Auf der Internetseite für das EFRE-Programm findet sich ein Link hierzu: 
EU-SH.schleswig-holstein.de. Aufgrund der gesicherten rechtlichen Grundlagen der Förderung 
und der eingerichteten Umsetzungsstrukturen ist grundsätzlich zu erwarten, dass künftig die 
Zahl an Anträgen und zu bewilligenden Projekten im Vergleich zu den ersten drei Programmjah-
ren deutlich zunehmen wird. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass im Sommer 2016 die fi-
nale Auswahl von Konzepten für die ITI Westküste erfolgte. Aus den Konzepten wurden konkre-
te Maßnahmen und Projekte abgeleitet, für die Mittel des OP EFRE zur Verfügung stehen. 
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Eine Auswertung der Antragstatistik zeigt, dass für viele Fördermaßnahmen über die bereits 
ausgewählten Projekte hinaus neue Anträge vorliegen. Ein Großteil dieser Anträge konnte im 
bisherigen Jahresverlauf 2017 dabei auch bewilligt werden. Allerdings zeigt die nähere Betrach-
tung, dass die Unterschiede, die sich im Umsetzungsstand bei den Bewilligungen und Auszah-
lungen zwischen den Prioritätsachsen zeigen, in der Antragsstatistik fortbestehen. Während in 
den Prioritätsachsen 1 und 2 mit einer Ausnahme bei allen geplanten Fördermaßnahmen Pro-
jekte beantragt und bewilligt wurden, ist die Zahl der beantragten Vorhaben in den Prioritäts-
achsen 3 und 4 mit gegenwärtig insgesamt 4 Projekten deutlich zu niedrig. Nach wie vor gibt es 
in diesen beiden Achsen Fördermaßnahmen, für die zwar ein beträchtliches Mittelvolumen in 
der indikativen Finanzplanung angenommen wurde, für die aber keine bzw. höchstens ein, zwei 
Projektanträge vorliegen. Der aktuelle Stand an förderfähigen Gesamtkosten beträgt in den 
Achsen 3 und 4 zum Zeitpunkt der Berichtslegung (Anfang Mai 2017) rund 2,6 Mio. €. Für beide 
Prioritätsachsen wird aber gemäß Finanzplanung ein Volumen an förderfähigen Gesamtkosten 
von etwa 230 Mio. € unterstellt. 

Aufgrund des bisherigen, unbefriedigenden Umsetzungsstands des OP EFRE ist damit zu 
rechnen, dass die im Leistungsrahmen gesetzten Etappenziele für das Jahr 2018 zu einem 
großen Teil nicht erfüllt werden können. Darüber hinaus besteht – bei weiterhin schleppender 
Umsetzung und (zu) geringer Nachfrage nach den zur Verfügung stehenden Fördermitteln in 
einigen Maßnahmen des Programms – die Gefahr, dass auch im Hinblick auf den gesamten 
Programmzeitraum die gesetzten Ziele nicht erreicht werden können. 

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltungsbehörde die zwischengeschalteten Stellen, also die 
für die konkrete Umsetzung der Fördermaßnahmen fachlich zuständigen Referate innerhalb der 
Fachressorts und die für die konkrete Projektabwicklung inklusive dem Antragsprozess verant-
wortlichen Dienstleister IB.SH und WTSH, auf den teils deutlich hinter den Erwartungen zurück-
bleibenden Stand der Programmdurchführung ausdrücklich hingewiesen. Mögliche Instrumente 
zur Beschleunigung der Umsetzung in einzelnen Fördermaßnahmen liegen einerseits in einer 
(noch) besseren Öffentlichkeitsarbeit. Andererseits gibt es in einigen Fällen die Überlegung, 
dass eine Anpassung der Förderrichtlinien zu einem besseren Mittelabfluss führen könnte. Bei 
einigen Fördermaßnahmen sind die Kriterien für die Förderfähigkeit und Förderwürdigkeit in den 
Richtlinien strikter formuliert als es durch den Rahmen des OP EFRE vorgegeben ist. Eine Lo-
ckerung der Auswahlkriterien etwa durch die Absenkung von technischen Standards und somit 
eine Änderung der Richtlinientexte kann sich positiv auf das Antrags- und Bewilligungsvolumen 
auswirken, da sich der Kreis von potenziell förderfähigen Vorhaben und Zuwendungsemp-
ängern erweitert.  

Darüber hinaus werden gegenwärtig intensiv die möglichen Optionen für eine Programmände-
rung diskutiert. Dabei geht es vor allem um eine Stärkung derjenigen Fördermaßnahmen, für 
die bislang eine gute Mittelabsorption und rege Nachfrage nach den Fördermitteln festgestellt 
werden kann. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass der bestehende Bedarf für eine Pro-
grammanpassung in nächster Zeit zu einer OP-Änderung führen wird, die über eine rein techni-
sche begründete Modifikation von Indikatoren und Zielwerten auch zu Änderungen in der finan-
ziellen Gewichtung der Prioritätsachsen führen wird. In diesem Zusammenhang ist insbesonde-
re zu beurteilen, welche Fördermaßnahmen und wie diese von einer Mittelerhöhung bzw. -
kürzung betroffen sein werden. Dabei kann es auch darum gehen, Fördermaßnahmen vollstän-
dig aus dem Programm zu streichen oder neue Förderinstrumente in das Programm aufzuneh-
men.  

 

b) Bewertung, ob die Fortschritte groß genug sind, um das Erreichen der Ziele zu gewähr-
leisten, gegebenenfalls mit Angabe etwaiger ergriffener oder geplanter Abhilfemaß-
nahmen 

Der zum 31.12.2016 erreichte Stand der Programmumsetzung ist mit Bezug auf die einzelnen 
Fördermaßnahmen und die gesetzten operativen Ziele der Maßnahmen in der Gesamtbetrach-
tung als nicht befriedigend zu beurteilen:  
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- Zwar gibt es auf der einen Seite Fördermaßnahmen, in denen bislang ein befriedigen-
der Umsetzungsfortschritt erreicht wurde. Hierzu zählen – wie bereits in Abschnitt 2 und 
3 dargestellt wurde – in der Prioritätsachse 1 insbesondere die Maßnahmen Kompe-
tenzzentren, Transfer-, Cluster- und Netzwerkstrukturen sowie Betriebliche Innovation, 
in der Prioritätsachse 2 die Maßnahmen Produktive Investitionen von KMU sowie die 
beiden durch EFRE-Mittel gespeisten Fonds (Seed- und Start-Up-Fonds II, Beteili-
gungsfonds für KMU) zur Finanzierung von Existenzgründern und KMU mit Beteili-
gungskapital.  

- Auf der anderen Seite wurden allerdings bei vielen Fördermaßnahmen des Programms 
bis Ende 2016 noch keine bzw. nur sehr wenige Projekte bewilligt. Diese Maßnahmen 
finden sich vor allem in den Prioritätsachsen 3 und 4 des Programms. Noch ohne bewil-
ligte Vorhaben sind in der Achse 3 zum 31.12.2016 die Maßnahmen Energetische Op-
timierung in KMU, Energetische Optimierung öffentlicher Infrastrukturen sowie Bera-
tungsinitiative Energie- und Klimaschutz für Kommunen, in der Achse 4 sind es die bei-
den Maßnahmen Nachhaltige Stadtentwicklung und Brachflächenrecycling. 

Wie unter a) geschildert, kann prinzipiell  eine Steigerung der Zahl der Anträge und bewilligten 
Projekte in den Fördermaßnahmen erwartet werden. Die zum Zeitpunkt der Berichtserstellung 
verfügbaren Informationen über das Antrags- und Bewilligungswesen verfestigen das Bild, dass 
die Prioritätsachsen 1 und 2 mit Blick auf den gesamten Programmzeitraum die gesetzten ope-
rativen Ziele erreichen. Der Bewiligungs- und Auszahlungsstand in den Prioritätsachsen 3 und 4 
gibt jedoch Anlass zur Besorgnis, dass auf Ebene der Maßnahmen die finanziellen und materi-
ellen Ziele hier nicht erfüllt werden können. In der Konsequenz würde auch der Beitrag des 
Programms zu den dazugehörigen spezifischen und thematischen Zielen in beiden Achsen 
nicht erreicht, selbst wenn man eine hohe Wirksamkeit der Maßnahmen an sich unterstellt. 

Losgelöst von der Bewertung, ob bis Ende des Förderzeitraums die Prioritäten der EU-2020 
Strategie mit dem Programm wirksam verfolgt werden können, ist die Frage zu sehen, inwieweit 
die operativen Ziele der Programmumsetzung in der kurzen Frist und damit die Vorgaben des 
Leistungsrahmens gefährdet sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es bei den betreffenden 
finanziellen und materiellen Zielgrößen nicht um bewilligte Projekte geht, sondern um die von 
den Begünstigten bei der Verwaltungsbehörde geltend gemachten förderfähigen Gesamtkosten 
bzw. um physisch abgeschlossene oder vollständig durchgeführte Vorhaben. Die Bewilligungen 
bzw. bewilligten Projekte sind diesbezüglich ein wichtiger Gradmesser, allerdings geben sie nur 
unvollständig Auskunft. Bei bestimmten Projekten, vornehmlich im Bereich von Infrastrukturför-
derungen, dauert es erfahrungsgemäß länger, bis erste Erstattungsanträge eingehen und ein 
vollständiger Projektabschluss erreicht wird. Jedoch ist eine bestimmte Mindestmenge an bean-
tragten und bewilligten Projekten Voraussetzung dafür, dass es einerseits abgeschlossene und 
vollständig durchgeführte Vorhaben gibt und andererseits förderfähige Ausgaben bei den zwi-
schengeschalteten Stellen zur Erstattung geltend gemacht werden. Die Verwaltungsbehörde 
geht davon aus, dass die mit Bezug auf die ersten Programmjahre unbefriedigende Umsetzung 
nachhaltig negative Effekte auf den Leistungsrahmen und die dort für das Jahr 2018 genannten 
Etappenziele ausübt. Selbst bei einer erheblichen Beschleunigung der Durchführung relevanter 
Fördermaßnahmen dürften in mehreren Prioritätsachsen die Etappenziele für die Finanz- und 
Outputindikatoren kaum noch zu erreichen sein. 

 

7 BÜRGERINFO 

Eine Bürgerinfo zu den wesentlichen Inhalten dieses jährlichen Durchführungsberichts wird als 
Anhang veröffentlicht und kann auf der Website des OP EFRE 2014-2020 heruntergeladen 
werden. 
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8 BERICHT ÜBER DEN EINSATZ DER FINANZINSTRUMENTE 

Der spezifische Bericht zu den beiden Finanzinstrumenten des Programms wird als Anhang zu 
diesem jährlichen Durchführungsbericht in Form einer Excel-Tabelle veröffentlicht. 

 
 

9 OPTIONAL FÜR DEN 2016 EINZUREICHENDEN BERICHT, GILT NICHT 

FÜR ANDERE KURZBERICHTE: ZUR ERFÜLLUNG DER EX-ANTE- 

KONDITIONALITÄTEN ERGRIFFENE MASSNAHMEN, FALLS DIE GEL-

TENDEN EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN BEI GENEHMIGUNG DES 

OPERATIONELLEN PROGRAMMS NICHT ERFÜLLT WURDEN 

Nicht zutreffend, da sämtliche Ex-ante-Konditionalitäten bei Genehmigung des operationellen 
Programms erfüllt waren. 

 

10 FORTSCHRITTE BEI DER VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG 

VON GROßPROJEKTEN UND GEMEINSAMEN AKTIONSPLÄNEN 

10.1 GROßPROJEKTE 

Nicht relevant. 

 

10.2 GEMEINSAME AKTIONSPLÄNE 

Nicht relevant. 
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TEIL B: IN DEN JAHREN 2017 UND 2019 VORGELEGTE BE-
RICHTERSTATTUNG UND ABSCHLIESSENDER DURCHFÜH-
RUNGSBERICHT 

 

11 BEWERTUNG DER DURCHFÜHRUNG DES OPERATIONELLEN PRO-

GRAMMS 

11.1 INFORMATIONEN AUS TEIL A UND ERREICHEN DER ZIELE DES 
PROGRAMMS 

Im Zeitraum 2014 bis 2016 erfolgten noch keine Bewertungen von Wirksamkeit, Effizienz und 
Auswirkungen des OP EFRE 2014-2020 mit Bezug auf die Prioritätsachsen und spezifischen 
Zielen gemäß Art. 56 Abs. 3 der ESIF-VO. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter Ab-
schnitt 4 "Synthese der Bewertungen" und Abschnitt 12 "Fortschritte bei der Umsetzung des 
Bewertungsplans und des Follow-Up für die bei der Bewertung gemachten Feststellungen“ ver-
wiesen. 

11.2 SPEZIFISCHE, BEREITS GETROFFENE MAßNAHMEN ZUR FÖRDE-
RUNG DER GLEICHSTELLUNG VON MÄNNERN UND FRAUEN UND 
ZUR VERHINDERUNG VON DISKRIMINIERUNG, INSBESONDERE 
BARRIEREFREIHEIT FÜR PERSONEN MIT EINER BEHINDERUNG, 
UND GETROFFENE VORKEHRUNGEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER 
BERÜCKSICHTIGUNG DES GLEICHSTELLUNGSASPEKTES IM 
OPERATIONELLEN PROGRAMM ODER IN DEN VORHABEN 

Um in der Förderperiode 2014-2020 die Querschnittsziele Gleichstellung und Nichtdiskriminie-
rung in der Programmdurchführung übergreifend berücksichtigen und noch stärker verankern 
zu können, wurde ein aus zwei Elementen bestehendes Konzept erarbeitet: 

- Zum einen wurden bei der IB.SH und WTSH zwei Vollzeitstellen für zwei Fachkräfte 
geschaffen. Die Aufgabenbereiche der beiden Fachkräfte sind insbesondere auf die Be-
ratung von Antragstellern während der Antragsphase sowie die Prüfung und Bewertung 
von Anträgen mit Bezug auf die Berücksichtigung der Querschnittsziele in den geförder-
ten Vorhaben ausgerichtet. 

- Zum anderen wurden für die Umsetzung der Querschnittziele jeweils spezifische Be-
wertungsinstrumente entwickelt, die im Rahmen des Projektantrags- und Projektaus-
wahlverfahrens angewendet werden und gewährleisten sollen, dass bei allen geförder-
ten Vorhaben die Querschnittsziele eingehalten werden. 

Die im Hinblick auf die Berücksichtigung der beiden Querschnittsziele Gleichstellung und Nicht-
diskriminierung bei der Programmumsetzung wichtigsten Vorkehrungen ergeben sich bei der 
Projektauswahl. Dabei sind grundsätzlich sämtliche beantragte Vorhaben vor einer Förderent-
scheidung dahingehend zu bewerten, ob und in welcher Form sie einen Beitrag zur Unterstüt-
zung der beiden Querschnittsziele leisten. Der Grad der Erfüllung der Querschnittsziele hat Ein-
fluss auf die Bewertung der Förderwürdigkeit.  

Durch die Anwendung der Bewertungsinstrumente wird die Projektauswahl und somit die Pro-
grammumsetzung gesteuert. Mit ihrer Integration in das Antrags- und Bewilligungsverfahren 
sollen darüber hinaus – neben den „harten“ Lenkungseffekten – insbesondere auch der „wei-
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che“ Aspekt einer erhöhten Bewusstseinsbildung bei den Antragsstellern in Bezug auf die 
Querschnittsziele unterstützt werden. Zugleich dienen die Angaben zur besseren Dokumentati-
on der Beiträge der geförderten Vorhaben zu den Querschnittszielen Gleichstellung und Nicht-
diskriminierung und werden bei der Programmbegleitung (Monitoring und Evaluierung) genutzt. 
So wird zusammen mit dem jährlichen Durchführungsbericht basierend auf den projektbezoge-
nen Angaben zu den Bewertungsinstrumenten ein separater Bericht zur Berücksichtigung der 
Querschnittsziele bei der Programmumsetzung dem Begleitausschuss vorgelegt. 

Im Rahmen der begleitenden Evaluierung wurde durch den Evaluator eine prozessanalytische 
Bewertung zur Implementierung des Konzepts vorgenommen, wobei die kritische Überprüfung 
des Bewertungsverfahrens im Fokus stand. Da als Durchführungs- und nicht Wirkungsevaluie-
rung angelegt, erfolgte hierbei keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der 
Projektauswahl und Kritierien der Bewertung. Der Gutachter gelangte zu der Schlussfolgerung, 
dass die implementierten Verfahren für die einzelfallbezogenene Projektbewertung prinzipiell 
als geeignet und erforderlich eingestuft werden können. Gleichwohl hat der Gutachter Optimie-
rungspotenziale bei der Anwendung der Bewertungsinstrumente im Hinblick auf die Verhältnis-
mäßigkeit und Transparenz erkannt. Die Empfehlungen wurden von der Verwaltungsbehörde 
bei der Überarbeitung der Bewertungsinstrumente diskutiert. 

11.3 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Um in der Förderperiode 2014-2020 das Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung in der Pro-
grammdurchführung übergreifend berücksichtigen und noch stärker verankern zu können, wur-
de ein aus zwei Elementen bestehendes Konzept erarbeitet: 

- Zum einen wurden bei der IB.SH und WTSH zwei Vollzeitstellen für zwei Fachkräfte 
geschaffen. Die Aufgabenbereiche der beiden Fachkräfte sind insbesondere auf die Be-
ratung von Antragstellern während der Antragsphase sowie die Prüfung und Bewertung 
von Anträgen mit Bezug auf die Berücksichtigung der Querschnittsziele in den geförder-
ten Vorhaben ausgerichtet. 

- Zum anderen wurden für die Umsetzung der Querschnittziele jeweils spezifische Be-
wertungsinstrumente entwickelt, die im Rahmen des Projektantrags- und Projektaus-
wahlverfahrens angewendet werden und gewährleisten sollen, dass bei allen geförder-
ten Vorhaben die Querschnittsziele eingehalten werden. 

Die im Hinblick auf die Berücksichtigung des Querschnittsziels Nachhaltige Entwicklung bei der 
Programmumsetzung wichtigsten Vorkehrungen ergeben sich bei der Projektauswahl. Dabei 
sind grundsätzlich sämtliche beantragte Vorhaben vor einer Förderentscheidung dahingehend 
zu bewerten, ob und in welcher Form sie einen Beitrag zur Unterstützung des Querschnittsziels 
leisten. Der Grad der Erfüllung des Querschnittsziels hat Einfluss auf die Bewertung der För-
derwürdigkeit.  

Durch die Anwendung der Bewertungsinstrumente wird die Projektauswahl und somit die Pro-
grammumsetzung gesteuert. Mit ihrer Integration in das Antrags- und Bewilligungsverfahren 
sollen darüber hinaus – neben den „harten“ Lenkungseffekten – insbesondere auch der „wei-
che“ Aspekt einer erhöhten Bewusstseinsbildung bei den Antragsstellern in Bezug auf die 
Querschnittsziele unterstützt werden. Zugleich dienen die Angaben zur besseren Dokumentati-
on der Beiträge der geförderten Vorhaben zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung und 
werden bei der Programmbegleitung (Monitoring und Evaluierung) genutzt. So wird zusammen 
mit dem jährlichen Durchführungsbericht basierend auf den projektbezogenen Angaben zu den 
Bewertungsinstrumenten ein separater Bericht zur Berücksichtigung der Querschnittsziele bei 
der Programmumsetzung dem Begleitausschuss vorgelegt. 

Im Rahmen der begleitenden Evaluierung wurde durch den Evaluator eine prozessanalytische 
Bewertung zur Implementierung des Konzepts vorgenommen, wobei die kritische Überprüfung 
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des Bewertungsverfahrens im Fokus stand. Da als Durchführungs- und nicht Wirkungsevaluie-
rung angelegt, erfolgte hierbei keine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der 
Projektauswahl und Kritierien der Bewertung. Der Gutachter gelangte zu der Schlussfolgerung, 
dass die implementierten Verfahren für die einzelfallbezogenene Projektbewertung prinzipiell 
als geeignet und erforderlich eingestuft werden können. Gleichwohl hat der Gutachter Optimie-
rungspotenziale bei der Anwendung der Bewertungsinstrumente im Hinblick auf die Verhältnis-
mäßigkeit und Transparenz erkannt. Die Empfehlungen wurden von der Verwaltungsbehörde 
bei der Überarbeitung der Bewertungsinstrumente diskutiert. 

11.4 BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE FÜR DIE KLIMASCHUTZZIELE 
VERWENDETE UNTERSTÜTZUNG 

Aufgrund des noch geringen Umsetzungsstands wird auf eine nähere Erläuterung der Werte 
verzichtet. Entsprechend von Art. 8 der ESIF-Verordnung i.V.m. Art. 1 der Durchführungsver-
ordnung 215/2014 werden die Zahlen automatisch durch SFC2014 berechnet, basierend auf 
auf Tabelle 2 der zum Stand 31.12.2016 übermittelten Finanzdaten. Danach stellt sich das Er-
gebnis wie folgt dar: Der finanzielle Beitrag beläuft sich auf 353.627,71 €. Dies sind 0,13% der 
insgesamt auf Programmebene bzw. 0,49% der in der Prioritätsachse 3 zur Verfügung stehen-
den EFRE-Mittel. 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat zusätzlich zu den Vorgaben der Verordnungen be-
schlossen, einen Fokus der EFRE-Förderung auf die Energiewende als zentraler politischer 
Herausforderung des Landes zu setzen. Ziel ist es, Maßnahmen der Energiewende, Klimapro-
jekte und energetische Optimierung sowie entsprechende Forschungs- und Entwicklungsprojek-
te mit Mitteln des EFRE und ELER im Umfang von 40% zu fördern. Neben den Vorhaben der 
Prioritätsachse 3, die alle einen Beitrag zur Energiewende leisten, werden die Beiträge der üb-
rigen Vorhaben einzeln anhand von drei Merkmalen bewertet, die auch im Rahmen der Bewer-
tung des Querschnittsziels Nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Antragsverfahrens abge-
fragt werden. Vorhaben der Technischen Hilfe und die beiden Fonds im OP EFRE werden nicht 
für diese landespolitische Zielsetzung herangezogen. 

Zum 31.12.2016 waren 25,4% der bewilligten EFRE-Mittel für Vorhaben gebunden, die gemäß 
dem im Konzept zum Querschnittsziel Nachhaltige Entwicklung dokumentierten Verfahren ei-
nen Beitrag zur Energiewende im Sinne der landespolitischen Zielsetzung leisten. 

11.5 ROLLE DER PARTNER BEI DER DURCHFÜHRUNG DES PRO-
GRAMMS 

Die Beteiligung der Partner hat in Schleswig-Holstein eine hohe Bedeutung. Grundsätzlich er-
folgt die Einbindung der Partner im Einklang mit den Vorgaben aus der ESI-VO (Art. 49, 110) 
bei der Durchführung des OP EFRE über den Begleitausschuss. Dort werden die Mitglieder 
fortlaufend über die Umsetzung des Programms informiert und einbezogen (u.a. Prüfung und 
Genehmigung der Projektauswahlkriterien, des Bewertungsplans, der Kommunikationsstrate-
gie, der jährlichen und abschließenden Durchführungsberichte und ggf. von Programmände-
rungen). Seit der Programmgenehmigung hat der Begleitauschuss bis Ende 2016 3-mal getagt. 
Auf seiner Sitzung am 26.02.2015 hat der Begleitausschuss den Bewertungsplan geprüft und 
genehmigt. Evaluationsergebnisse werden im Begleitausschuss vorgestellt und diskutiert. Der 
Begleitausschuss wird auch die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans im Ein-
klang mit Art. 110 der ESI-VO prüfen. 

Über die Sitzungen des Begleitausschusses hinaus gibt es weitere Vorkehrungen für eine enge 
Einbeziehung der Partner bei der Umsetzung des OP EFRE 2014-2020; teilweise werden die 
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Partner auf Projektebene (bei Projekten mit einem Fördervolumen von über 500.000 € EFRE-
Mitteln) in den Auswahl- und Entscheidungsprozess eingebunden. Die beiden wichtigsten for-
mell verankerten organisatorischen Vorkehrungen sind die Einrichtung der Lenkungsgruppe 
und des Landesweiten Empfehlungsgremiums. Beide sind Teilgremien aus der Mitte des Be-
gleitausschusses: 

- Lenkungsgruppe für das OP EFRE 2014-2020: Bereits während der Erstellung des OP 
EFRE wurde eine Lenkungsgruppe eingesetzt, um eine effiziente Begleitung des OP-
Erarbeitungsprozesses sicherzustellen. Der Begleitausschuss hat in seinen Sitzungen 
am 19.06.2014 und 20.11.2014 die Beibehaltung der Lenkungsgruppe zur Begleitung 
der OP-Umsetzung beschlossen. Die Lenkungsgruppe setzt sich aus Vertretern der 
Kammern und Verbände, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, der Regionen, der 
Landesrektorenkonferenz, der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände so-
wie Vertretern für die Querschnittsziele zusammen. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe 
sind personenidentisch mit denen des Landesweiten Empfehlungsgremiums (s.u.). 

- Landesweites Empfehlungsgremium für das OP EFRE 2014-2020: Das Landesweite 
Empfehlungsgremium bewertet und votiert insbesondere die Projekte mit einem För-
dervolumen von über 500.000 € EFRE-Mitteln. Die Voten des Landesweiten Empfeh-
lungsgremiums haben empfehlenden Charakter und fließen mit in die Entscheidungs-
vorlage für das Landeskabinett ein. 

Bisher hat die Lenkungsgruppe seit 2013 insgesamt 10-mal getagt, das Landesweite Empfeh-
lungsgremium 6-mal. 

Über die Sitzungen des Begleitausschusses und seiner Teilgremien hinaus haben Informati-
onsveranstaltungen der EFRE-Verwaltungsbehörde stattgefunden, zu denen auch die Partner 
eingeladen wurden, z.B. Informationsveranstaltungen am 15.09.2016 und 03.04.2017 mit Land-
räten und Oberbürgermeistern bzw. Wirtschaftsförderungsgesellschaften sowie Workshops zu 
den Querschnittszielen am 15.01.2015, 27.01.2015 und 06.12.2016. 

 

 

12 OBLIGATORISCHE ANGABEN UND BEWERTUNG GEMÄSS ARTIKEL 

111 ABSATZ 4 UNTERABSATZ 1 BUCHSTABEN A UND B DER VER-

ORDNUNG (EU) NR. 1303/2013 

12.1 FORTSCHRITTE BEI DER UMSETZUNG DES BEWERTUNGSPLANS 
UND DES FOLLOW-UP FÜR DIE BEI DER BEWERTUNG GEMACH-
TEN FESTSTELLUNGEN 

Nach der Genehmigung des Programms wurde der Evaluierungsplan für das OP EFRE 2014-
2020 erarbeitet und am 26.02.2015 vom Begleitausschuss genehmigt. In 2015 erfolgte eine eu-
ropaweite Ausschreibung, die die begleitende Evaluierung des Programms zum Gegenstand 
hatte. Die Leistungsbeschreibung der Ausschreibung basierte hierbei auf dem Evaluierungs-
plan. Sämtliche der im Evaluierungsplan für die Förderperiode 2014-2020 geplanten Evaluie-
rungen wurden als Arbeitspakete in die Leistungsbeschreibung aufgenommen. Die Vergabe 
des Auftrags und die Zuschlagserteilung an den externen Gutachter erfolgten am 26.01.2016. 
Nach Zuschlagserteilung hat der Evaluator die Arbeiten für die begleitende Evaluierung wie im 
Evaluierungsplan und der Leistungsbeschreibung vorgesehen aufgenommen. Gegenstände der 
Bewertungsarbeiten waren entsprechend 

- die Qualitätssicherung des Monitoringsystems,  
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- die Evaluierung der Implementierung und Governance-Strukturen und  

- die Evaluierung der Kommunikationsstrategie. 

Aufgrund der in Teilen zögerlichen Programmumsetzung, der noch nicht vollständig finalisierten 
Vorbereitungen für die organisatorische Programmdurchführung und der später als noch im 
Evaluierungsplan angenommenen Zuschlagserteilung wurden im Berichtsjahr 2016 die Bewer-
tungen zwar bereits weitgehend durchgeführt, aber noch nicht abgeschlossen und auch noch 
nicht dem Begleitausschuss vorgestellt. Daher können an dieser Stelle noch keine abschlie-
ßenden Ergebnisse für das Berichtsjahr 2016 genannt werden. 

12.2 ERGEBNISSE DER IM RAHMEN DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 
DURCHGEFÜHRTEN INFORMATIONS- UND PUBLIZITÄTSMAßNAH-
MEN DER FONDS 

Seit Beginn der aktuellen Förderperiode wird die Umsetzung des OP EFRE 2014-2020 in 
Schleswig-Holstein durch die im Jahr 2014 verabschiedete Kommunikationsstrategie aktiv be-
gleitet, mit der die Ziele des EFRE prominenter und offensiver dargestellt sowie das EFRE-
Programm und das zugehörige Landesprogramm Wirtschaft (LPW) stärker in den Fokus ge-
rückt werden sollen. Inhaltlich richten sich die Maßnahmen der Kommunikationsstrategie an die 
verschiedenen Zielgruppen, die im Gesamtgefüge einen unterschiedlichen Stellenwert einneh-
men. Es sind die allgemeine Öffentlichkeit und die potenziell Begünstigten über die Fördermög-
lichkeiten und die Aufgaben des EFRE zu informieren, dabei adressiert das MWAVT neben ei-
genen Ressourcen sogenannte Multiplikatoren, die über ihre Tätigkeiten einen größeren Adres-
satenkreis erreichen. Gleichfalls sind die Begünstigten in die Öffentlichkeitsarbeit und die Infor-
mationsbereitstellung eingebunden. Sie informieren im Rahmen ihrer geförderten Projekte über 
die Beteiligung des EFRE und werden in dieser Angelegenheit durch das MWAVT mit Materia-
lien und Hilfen bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. 

Das zentrale Instrument für die breite Öffentlichkeit und auch für die potenziell Begünstigten ist 
der Internetauftritt des EFRE in Schleswig-Holstein 2014-2020, der zu einer Vielzahl von förder-
technischen Aspekten Informationen über die Ziele, die Inhalte der Förderung und ihre Umset-
zung darstellt. Neben dem zentralen Internetauftritt sind es Pressemitteilungen der Landesre-
gierung, die öffentliche Berichterstattung in den regionalen Medien (Zeitung und Fernsehen) 
und Veranstaltungen sowie das Angebot an Materialien, die als erster Zugang zur EFRE-
Förderung anzusehen sind. Eng in die Kommunikationsstrategie eingebunden sind die soge-
nannten Multiplikatoren, die durch ihre große Zahl an Kontakten zu den potenziell Begünstigten 
und der allgemeinen Öffentlichkeit zu einer Steigerung der Bekanntheit des EFRE und des da-
mit verbundenen Landesprogramms Wirtschaft beitragen. Auch die Begünstigten sind Teil der 
Informations- und Kommunikationsstrategie. Sie sind verpflichtet im Rahmen ihrer Projek-
tumsetzung eine projektspezifische Öffentlichkeitsarbeit durchzuführen. Seitens der Verwal-
tungsbehörde wird durch die Bereitstellung verschiedener Materialien und Informationen der 
Versuch unternommen, die Mulitplikatoren bei ihrer Ansprache zu unterstützen und den Auf-
wand für die Begünstigten so weit wie möglich zu reduzieren. 

Insgesamt steht mit der Kommunikationsstrategie ein vielfältiges und breit gefächertes Instru-
mentarium bereit, um die Ziele des EFRE und die Fördermöglichkeiten bekannt zu machen und 
zu einer Etablierung der Förderinstrumente in der allgemeinen Öffentlichkeit und bei den poten-
ziell Begünstigten beizutragen. Für eine ziel- und ergebnisorientierte Umsetzung der Informa-
tions- und Kommunikationsmaßnahmen kommt ein System von Output- und Ergebnisindikato-
ren zum Einsatz. Für sämtliche Output- und Ergebnisindikatoren sind Zielwerte in der Kommu-
nikationsstrategie und im OP EFRE 2014-2020 enthalten, die im Rahmen der regelmäßigen Be-
richterstattung zur Umsetzung des EFRE im jährlichen Durchführungsbericht mit ihren aktuell 
erreichten Ist-Werten aufgeführt werden. Mit Bezug auf die Bewertung der Ergebnisse der Öf-
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fentlichkeitsarbeit anhand der Output- und Ergebnisindikatoren wird auf die entsprechenden 
Tabellen zur Prioritätsachse 5 (Technische Hilfe) in Abschnitt 3 verwiesen. 

Zu berücksichtigen ist, dass das erweiterte Kommunikations- und Informationssystem des  
EFRE in das gesamte Informations- und Kommunikationssystem der Landesregierung Schles-
wig-Holsteins eingebettet ist. Dieses wurde in der zweiten Hälfte des Jahres 2015 neugestaltet. 
Da auch hier Weiterentwicklungen und systembedingte Umstellungen in der Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur stattgefunden haben, haben sich einige Anlaufschwierigkeiten er-
geben, die auch Auswirkungen auf die Erfassung der Ergebnis- und Outputindikatoren für das 
EFRE-Informations- und Kommunikationssystem gehabt haben. So sind beispielsweise die Auf-
rufe des EFRE-Internetportals im Zeitraum von 2014-2015 unvollständig erfasst und nicht nutz-
bar. Seit Beginn des Jahres 2016 sind diese Probleme behoben und die Erfassung der Aufrufe 
der Webseite erfolgt wie geplant. 

Im Bewertungsplan wurde eine frühzeitige Bewertung der Kommunikationsstrategie verankert. 
Durch den externen Gutachter wurde im Jahr 2016 eine Evaluierung der Kommunikationsstra-
tegie vorgenommen, über deren Ergebnisse in der Sitzung des Begleitausschusses am 23. 
Februar 2017 berichtet wurde. Der Bericht enthält eine Darstellung der bisherigen Öffentlich-
keitsarbeit und eine kritische Würdigung der Ergebnisse. Darüber hinaus werden in dem Bericht 
die Resultate einer repräsentativen telefonischen Befragung von Bürger/-innen und Unterneh-
men beschrieben, die Anfang November 2016 durchgeführt und mit der die Bekanntheit des 
EFRE in Schleswig-Holstein in der aktuellen Förderperiode erhoben wurde. Im Folgenden wer-
den zentrale Ergebnisse der Bewertungsstudie wiedergegeben: 

- Im Hinblick auf die durchgeführten öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zum  
EFRE bzw. LPW, die seitens des MWAVT durchgeführt wurden, sowie die Informati-
onsveranstaltungen der IB.SH und WTSH kommt die Evaluierung zu dem Schluss, 
dass die Teilnehmerzahlen anzeigen, dass die Veranstaltungen auf reges Interesse ge-
stoßen sind und insgesamt auf geeigneten Wegen die Bekanntheit der Fördermöglich-
keiten des EFRE und des LPW gesteigert wurde. 

- Mit Bezug auf den Ergebnisindikator Besuche des EFRE-Internetportals ergibt sich ein 
positiver Befund zur Kommunikationsstrategie. Die absolute Zahl an Seitenaufrufen der 
EFRE-Webseite ist in Relation zur vorhergehenden Förderperiode zwar konstant ge-
blieben, allerdings zeigt der gestiegene Anteil an den insgesamt gezählten Webseiten-
aufrufen eine relative Positionsverbesserung für den EFRE an. Zudem zeigt ein Ver-
gleich mit den Seitenaufrufen von ausgewählten thematischen Webseiten des MWAVT, 
dass sich die Zahl der EFRE-Seitenaufrufe über dem Durchschnitt befindet. 

- Für den Ergebnisindikator Bekanntheitsgrad des EFRE in der schleswig-holsteinischen 
Bevölkerung zeigt sich, dass dieser gegenüber der letzten Haushaltsbefragung im Jahr 
2010 gestiegen ist und bereits den angestrebten Zielwert überschreitet. 

- Darüber hinaus zeigt sich, dass die von der Kommunikationsstrategie des EFRE einge-
schlagene Richtung über eine zentrale Internetpräsenz und die Verbreitung von Infor-
mationen über Multiplikatoren für die potenziell Begünstigten von großer Bedeutung 
sind und einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Bekanntheit leisten. 

- Insgesamt wird in der Evaluierung das Fazit gezogen, dass sich das Land Schleswig-
Holstein mit der Ausrichtung der Kommunikationsstrategie und ihrer Umsetzung auf ei-
nem guten Weg befindet, die Ziele der Europäischen Kommission und die eigenen ge-
steckten Ziele zu erreichen. 
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13 ZUR ERFÜLLUNG DER EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN ERGRIFFENE 

MASSNAHMEN 

Nicht relevant, siehe Abschnitt 9. 

 

14 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN, DIE JE NACH INHALT UND ZIELEN 

DES OPERATIONELLEN PROGRAMMS HINZUGEFÜGT WERDEN 

KÖNNEN 

14.1 FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG DES INTEGRIERTEN 
ANSATZES ZUR TERRITORIALEN ENTWICKLUNG, EINSCHLIEßLICH 
DER ENTWICKLUNG VON REGIONEN, DIE VON DEMOGRAFISCHEN 
UND PERMANENTEN ODER VON DER NATUR BEDINGTEN NACH-
TEILEN BETROFFEN SIND, SOWIE NACHHALTIGER STADTENT-
WICKLUNG, UND VON DER ÖRTLICHEN BEVÖLKERUNG BETRIE-
BENE LOKALE ENTWICKLUNG IM RAHMEN DES OPERATIONEL-
LEN PROGRAMMS. 

 

CLLD - community led local development 

Der Einsatz des Instruments „Lokale Entwicklung unter der Federführung der Bevölkerung“ 
(CLLD - community led local development) ist im Rahmen des OP EFRE nicht vorgesehen. 

 

Nachhaltige Stadtentwicklung 

Im Rahmen des OP EFRE 2014-2020 werden in Schleswig-Holstein Förderansätze im Bereich 
der Nachhaltigen Stadtentwicklung umgesetzt, ohne dass jedoch eine Anrechnung der vorge-
sehenen EFRE-Mittel gemäß Art. 7 der EFRE-VO vorgesehen ist. Eine Förderung von Maß-
nahmen der Nachhaltigen Stadtentwicklung ist unter den Investitionsprioritäten (IP) 4c und 6e 
vorgesehen. Unter der IP 4c wird im Rahmen der Maßnahme Energetische Optimierung öffent-
licher Infrastrukturen eine energieeffiziente Stadtentwicklung unterstützt. Unter der IP 6e wer-
den mit der Maßnahme Nachhaltige Stadtentwicklung auf der Grundlage integrierter Planungen 
und Konzepte der Stadtentwicklung Projekte zur Verbesserung des städtischen Umfelds in Mit-
tel- und Oberzentren gefördert. Fördergrundlage bilden die beiden Förderrichtlinien Nachhaltige 
Stadtentwicklung – die energieeffiziente Stadt sowie Nachhaltige Stadtentwicklung – Stadt im 
Wandel. Bislang wurden im Rahmen der Umsetzung des OP EFRE noch keine Projekte der 
Nachhaltigen Stadtentwicklung bewilligt. 

 
Integrierte Territoriale Investitionen (ITI) 

Ein Schwerpunkt des OP EFRE 2014-2020 wird durch die Nutzung des Instruments der Inte-
grierten territorialen Investitionen auf die Entwicklung der Westküstenregion Schleswig-
Holsteins (ITI Westküste) gelegt. Für abgestimmte Fördermaßnahmen, die auf integrierten regi-
onalen Konzepten beruhen, stehen 30 Mio. € zur Verfügung, die sich aus den beiden Prioritäts-
achsen 3 (Energiewende - Aufbau umweltgerechter Wirtschafts- und Infrastrukturen) und 4 
(Nachhaltige Nutzung bestehender Ressourcen) speisen. In das ITI-Konzept wurden die vier 
Investitionsprioritäten 4a, 4c, 6c und 6e einbezogen. Die entsprechenden Mittelansätze wurden 
im OP EFRE indikativ benannt. 
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Für die Umsetzung der ITI Westküste wurde ein zweistufiges Wettbewerbsverfahren durchge-
führt. Zur Begleitung der ITI-Westküste und für die Konzeptauswahl wurde ein ITI-Gremium ein-
gerichtet; für die Unterstützung der Akteure vor Ort diente ein ITI-Regionalbüro. In der ersten 
Wettbewerbsphase haben die regionalen Akteure Konzepte mit Projektskizzen eingereicht, die 
in der zweiten Wettbewerbsphase konkretisiert und zu umsetzbaren Projektbeschreibungen 
weiterentwickelt wurden. Das Wettbewerbsverfahren wurde im Juli 2016 mit der finalen Auswahl 
der Konzepte beendet. 

Insgesamt wurden zwölf Konzepte mit 114 Projekten eingereicht. Davon wählte das ITI-
Gremium neun Konzepte für die zweite Wettbewerbsrunde aus. Für die Weiterentwicklung der 
Konzepte erhielten die Konzeptverantwortlichen in der zweiten Wettbewerbsphase bis zu 
25.000 Euro Landesmittel. Am Ende der zweiten Wettbewerbsphase wurden im Juli 2016 acht 
Konzepte mit 81 Projekten final ausgewählt. Von den 81 Projekten sind 42 Projekte potenziell 
EFRE-förderfähig. Die 39 weiteren Projekte können entweder aus anderen Fördermitteln geför-
dert werden oder es handelt sich um ergänzende Konzeptbausteine, die keiner öffentlichen 
Förderung bedürfen. Im Anschluss an die Konzeptauswahl stellte sich für die Projektträger die 
Aufgabe, die EFRE-förderfähigen Projekte auf Grundlage der Förderrichtlinien der jeweiligen 
Maßnahmen, die unter die für die ITI relevanten Investitionsprioritäten 4a, 4c, 6c und 6e einge-
ordnet sind, bis zur Antrags- bzw. Bewilligungsreife weiterzuentwickeln. Bis Ende des Jahres 
2016 konnten allerdings noch keine Projekte bewilligt werden. 

14.2 FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG VON MAßNAHMEN ZUR 
STÄRKUNG DER LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER BEHÖRDEN DER 
MITGLIEDSTAATEN UND BEGÜNSTIGTEN BEI DER VERWALTUNG 
UND NUTZUNG DER FONDS. 

Direkte Maßnahmen zur Stärkung der Leistungsfähigkeit der Behörden und Begünstigen bei der 
Verwaltung und Nutzung der Fonds werden aus dem OP EFRE 2014-2020 nicht gefördert. Aus 
diesem Grund kann an dieser Stelle über keine Fortschritte bei derartigen Maßnahmen berich-
tet werden. 

Wie in Kapitel 10 des OP EFRE beschrieben, wurden Vorkehrungen zur Reduzierung der Kom-
plexität des Programms im Vergleich zur Vorperiode getroffen. Zusammen mit einer Konzentra-
tion von Aufgaben im Bereich Beratung und Abwicklung konnten Antrags- und Förderprozesse 
verschlankt, die Anzahl an Kontakt- und Beratungsstellen reduziert sowie die Transparenz des 
Programms gesteigert werden. 

Weitere Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung betreffen die Einführung des elektroni-
schen Informationsaustauschs gemäß den Anforderungen aus Art. 122 Abs. 3 der ESIF-VO 
(eCohesion) als freiwillige Option für den Zuwendungsempfänger, die generelle Möglichkeit, 
beim Einsatz von EFRE-Mitteln und der Abrechnung von förderfähigen Ausgaben pauschalierte 
Einheitskosten, Pauschalsätze für indirekte Kosten oder Pauschalfinanzierungen zu nutzen so-
wie einheitliche Vorgaben oder Verfahrensanweisungen an die zwischengeschalteten Stellen 
(z.B. mit Bezug auf Publizitäts- und Kommunikationsvorschriften, Anwendung von Bagatell-
grenzen, Rückforderungen bei Nichtbeachtung vergaberechtlicher Vorschriften). 

14.3 FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG DER INTERREGIONA-
LEN UND TRANSNATIONALEN MAßNAHMEN. 

Gemäß Art. 70 Abs. 1 der ESIF-VO gilt im Rahmen der Förderung aus den ESI-Fonds der 
Grundsatz, dass die EU-Mittel im Programmgebiet einzusetzen sind. Gleichwohl ist das OP 
EFRE im Einklang mit den Regelungen von Art. 70 Abs. 2 und 3 offen für grenzübergreifende, 
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interregionale und transnationale Kooperationen. Grundsätzlich kann das EFRE-Programm ge-
nutzt werden, Vorhaben als Ergebnisse aus der Arbeit im Bereich der transnationalen oder in-
terregionalen Zusammenarbeit investiv zu begleiten, umzusetzen oder weiter zu entwickeln. Vo-
raussetzung hierfür ist, dass die Vorhaben der inhaltlichen Ausrichtung des Programms ent-
sprechen und die Kriterien zur Auswahl der Projekte erfüllen. Zusätzlich ist für denkbare Projek-
te im Rahmen der interregionalen und transnationalen Zusammenarbeit Art. 65 Abs. 11 der 
ESI-VO zu beachten, mit dem eine Doppelförderung von Projektausgaben ausgeschlossen 
wird. Vor diesem Hintergrund werden im OP EFRE gemäß Art. 96 Abs. 3(d) der ESIF-VO die 
Vorkehrungen für interregionale und transnationale Maßnahmen mit Begünstigten aus mindes-
tens einem anderen Mitgliedstaat benannt. 

Im OP EFRE wird darauf hingewiesen, dass in Einzelfällen auch Projekte unterstützt werden 
können, die Grenzen zwischen deutschen Ländern bzw. die deutsch-dänische Grenze über-
schreiten und in funktionalen Räumen wirken, wie z. B. in Metropol- und Verflechtungsräumen 
oder in Naturräumen, die eine zusammengehörige touristische Destination darstellen. In Einzel-
fällen können auch Projekte mit Partnern aus anderen Mitgliedstaaten als Dänemark gefördert 
werden, wenn dies der Vertiefung der Teilnahme an Netzwerken oder Austauschprojekten 
dient. In solchen Fällen werden sich die beteiligten Verwaltungsbehörden auf Grundlage von 
Art. 70 Abs. 2 der ESIF-VO abstimmen. 

Die Förderung investiver Projekte erfolgt zur Sicherstellung eines effizienten und handhabba-
ren Verwaltungsverfahrens grundsätzlich nach dem Operationellen Programm und denjenigen 
Regeln, die am Ort der Investition gelten. Bei nichtinvestiven Projekten, die einen Nutzen über 
die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus entfalten, wie z. B. Cluster oder Forschungskooperati-
onen mit anderen Regionen, entscheidet der Ort des Projektes. Ersatzweise, falls ein solcher 
Ort nicht besteht oder eine Reihe von Veranstaltungen geplant ist, die wegen des Raumzu-
sammenhangs die Grenzen überschreiten sollen, entscheidet der juristische Sitz des Zuwen-
dungsempfängers, aus welchem Operationellen Programm die Fördermittel bereitgestellt wer-
den. Auf diese Weise verbleiben auch bei einer interregionalen Zusammenarbeit die Fördermit-
tel des jeweiligen Landes in diesem Land. In Ausnahmefällen und im Einklang mit 
Art. 65 Abs. 11 der ESI-VO können Projekte im Vorhinein nach vom Projektträger nachzuwei-
senden, objektiven und nachvollziehbaren Maßstäben in die Anteile der jeweiligen beteiligten 
Regionen aufgeteilt und die Anteile nach den jeweiligen Operationellen Programmen geprüft 
und bewilligt werden. 

Bis Ende des Jahres 2016 wurden im Rahmen des OP EFRE 2014-2020 noch keine Projekte 
im Bereich von interregionalen und transnationalen Maßnahmen gefördert. Von in diese Rich-
tung gehenden Planungen hat die EFRE-Verwaltungsbehörde derzeit keine Kenntnis. Aus die-
sem Grund kann an dieser Stelle über keine Fortschritte berichtet werden. 

14.4 GEGEBENENFALLS DER BEITRAG ZU MAKROREGIONALEN STRA-
TEGIEN UND STRATEGIEN FÜR DIE MEERESGEBIETE 

Aufgrund seiner Lage zeichnet sich Schleswig-Holstein durch eine besondere Brückenfunktion 
in den Ostseeraum aus. Die EU-Ostseestrategie ist daher für das Land Schleswig-Holstein ein 
wichtiger Handlungsrahmen. Eine verstärkte Zusammenarbeit und Vernetzung mit den Ostsee-
anrainern bietet hohe Entwicklungspotenziale. Die Ziele der Ostseestrategie waren dem Land 
bei der Entwicklung der Strategie für den OP EFRE präsent. Bereits im OP EFRE werden die 
strategischen Bezüge und die hohe thematische Kohärenz, die zwischen den spezifischen Zie-
len des OP EFRE und den übergeordneten Zielbereichen und Prioritätsgebieten des Aktions-
plans zur Ostseestrategie besteht, näher erläutert. Durch die Unterstützung der Prioritätsgebie-
te „Innovation – Nutzung des vollen Potenzials der Region im Bereich Forschung und Innovati-
on“ und „KMU - Förderung von Unternehmergeist und Stärkung des Wachstums von KMU“ so-
wie des Querschnittsziels „Nachhaltige Entwicklung und Bioökonomie“ greift das OP EFRE die-
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jenigen Elemente aus der EU-Ostseestrategie auf, die einen klaren regional- und strukturpoliti-
schen Anknüpfungspunkt haben. 

Mit dem EU-Ostseeprogramm (INTERREG V B – Baltic Region) verfügt die Europäische Union 
über ein explizit auf die transnationale und projektbezogene Zusammenarbeit im Ostseeraum 
ausgerichtetes Programm, so dass sich das OP EFRE auf komplementäre Ansätze innerhalb 
der schleswig-holsteinischen Landesgrenzen fokussiert. Prinzipiell können Projekte, die mit 
dem OP EFRE gefördert werden, einen Nutzen erbringen, der über die Grenzen Schleswig-
Holsteins und speziell in den Ostseeraum ausstrahlt. Gleichwohl liegt der grundsätzliche Beitrag 
des EFRE in Schleswig-Holstein zur Ostseestrategie nicht in einer unmittelbaren finanziellen 
Unterstützung spezieller Maßnahmen und Projekte, sondern in einem eher indirekten und flan-
kierenden Beitrag zur Umsetzung der Strategie. 

Darüber hinaus gibt es auf der operativen Ebene Vorkehrungen, um die Ostseestrategie bei der 
Umsetzung des OP EFRE konkret zu berücksichtigen. So wird im Rahmen der Antragsstellung 
für EFRE-geförderte Projekte nach einem spezifischen Beitrag der Vorhaben zur Ostseestrate-
gie gefragt. Über die Ostseestrategie selbst wird anlassbezogen im Begleitausschuss informiert 
(z.B. in der Sitzung am 23.02.2017). Schleswig-Holstein beteiligt sich an den Treffen der nord-
deutschen EFRE-Verwaltungsbehörden zur Koordinierung von Belangen der Ostseestrategie. 
Ein erstes Treffen hat am 07.09.2016 stattgefunden. 

14.5 GEGEBENENFALLS FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG 
VON MAßNAHMEN IM BEREICH SOZIALE INNOVATION 

Nicht relevant für das OP EFRE 2014-2020 in Schleswig-Holstein. 

14.6 FORTSCHRITTE BEI DER DURCHFÜHRUNG VON MAßNAHMEN FÜR 
BESONDERE BEDÜRFNISSE DER ÄRMSTEN GEOGRAFISCHEN 
GEBIETE ODER DER AM STÄRKSTEN VON ARMUT, DISKRIMINIE-
RUNG ODER SOZIALER AUSGRENZUNG BEDROHTEN ZIELGRUP-
PEN MIT BESONDEREM AUGENMERK AUF MARGINALISIERTEN 
GEMEINSCHAFTEN SOWIE MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN, 
LANGZEITARBEITSLOSE UND JUNGE MENSCHEN OHNE ARBEIT, 
GEGEBENENFALLS EINSCHLIEßLICH DER VERWENDETEN FI-
NANZRESSOURCEN. 

Nicht relevant für das OP EFRE 2014-2020 in Schleswig-Holstein. 

 

 


